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Vorbemerkung 

Die Stellungnahme ist mit mehreren tausend Seiten ungewöhnlich lang und daher auch auf mehrere Tabellen aufgeteilt. Sie wird nach bestem Wissen und 

Gewissen beantwortet.   

Es gibt leider Hinweise darauf, dass die Stellungnahme nicht dem Austausch von Argumenten dient, sondern möglichst viel Aufwand, Kosten und Verzöge-

rungen im Planverfahren verursachen solle.  

  

Es sind folgende Muster zu erkennen:  

• Sehr viele Wiederholungen, teils wortgleich, überwiegend aber mit kleinen Abweichungen durch die Verwendung von Synonymen, sowie in verän-

derter Zusammenstellung verschiedener Teilaspekte bewirken den enormen Umfang der Einwendung. Struktur und Formulierungen lassen KI-gene-

rierte Texte vermuten. 

• Die Stellungnahme beginnt häufig mit einer falschen Annahme bzw. Behauptung (oft mit einem erfundenen Zitat aus der Begründung oder dem 

Gutachten), mit der dann argumentiert wird. Eine Beschäftigung mit den eigentlichen Inhalten z. B. des Avifauna-Gutachtens erfolgt daher nur 

scheinbar.  

• Die Stellungnahme beschäftigt sich z. B. ausführlich mit der Biotopausstattung des Gebiets und behauptet, dass Arten nicht berücksichtigt worden 

seien, die nach Ansicht des Einwenders in den vorhandenen Lebensräumen vorkommen könnten, unabhängig davon, ob sie bei der Erfassung fest-

gestellt wurden. Auch diese Argumentationstechnik ist in sich geschlossen und hat keinen direkten Bezug zu den Ergebnissen der Untersuchung. Die 

ökologische Bedeutung des Plangebiets und dessen Umfeld werden aus Sicht der Samtgemeinde und der Planverfasser bewusst überschätzt. 

• Die Stellungnahme kritisiert häufig eine fehlende Auseinandersetzung mit Themen, welche erst im nachfolgenden BImSchG-Verfahren zu behandeln 

sind. 

• Nicht näher eingegangen wird auf die zitierten Rechtsnormen. Eine stichprobenartige Kontrolle hat ergeben, dass zahlreiche der angegebenen Ur-

teile überhaupt nicht existieren und viele weitere nicht auf das hier betrachtete Verfahren übertragbar sind. Die zitierten Gesetzesparagrafen sind 

meist allgemeiner Art, werden aber als Beleg für konkrete Detailforderungen verwendet. An zahlreichen Stellen fehlt jeder Zusammenhang zwi-

schen dem Gegenstand der zitierten Rechtsvorschrift und der Stellungnahme. 
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1 Bürgerinitiative Gegenwind-Westergellersen zu 

Teil I, Städtebaulicher Teil, 19.11.2025 

Siehe unten 
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Einleitung und Zielsetzung der Stellungnahme 

 

Kenntnisnahme. 
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Kapitel 1 Planungsanlass und Verfahren 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Notwendigkeit der Planung ist in den Kapitel 3.1. – 3.3 der Begründung 

hergeleitet. 

Zu berücksichtigen sind insbesondere die Ziele des Erneuerbare-Energien-Ge-

setzes (EEG 2023). Danach hat bis 2035 die Stromerzeugung „nahezu treib-

hausgasneutral“ zu erfolgen. Der Anteil der erneuerbaren Energien ist bis 

2030 auf 80 % zu steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde im § 2 EEG fest-

gesetzt: „Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen …  liegen im überragen-

den öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die 

Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die 

erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführen-

den Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.“ 

Die Planung ist daher dringend erforderlich.  

Zum Thema Alternativen- und Variantenprüfung siehe Sammelabwägung Pkt. 

1.16. 

 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 8 
 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Energieversorgung ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und kann 

durch die Gemeinde oder Firmen im Besitz der Gemeinde organisiert werden. 

Es gibt z. B. hunderte von kommunalen Stadt- oder Gemeindewerken. Es ist 

völlig üblich und nicht zu beanstanden, dass kommunale Vertreter Mitlieder 

der Aufsichtsgremien der gemeindeeigenen Firmen sind. Dadurch entsteht 

keine Befangenheit. 
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Der behauptete Sachverhalt ist unrichtig. 

Auf Grundlage des § 245e Absatz 5 BauGB können Kommunen seit 

14.01.2024 mit ihrer Ausweisung von Windflächen im FNP über die (absehba-

ren) Festlegungen der Regionalplanung hinausgehen, soweit diese dort kein 

„Gebiet für mit der Windenergie unvereinbare Nutzungen oder Funktionen 

festlegt“. Konkret betrifft dies örtlich verbundenen Positivplanungen, z.B. 

Vorranggebiete für Rohstoffsicherung. Das RROP legt keine mit der Wind-

energie unvereinbaren Nutzungen fest.  

Die Ausweisung von Windenergieflächen im FNP ist außerhalb von den im 

RROP ausgewiesenen Windvorranggebieten möglich, die Durchführung eines 

Zielabweichungsverfahrens ist nicht notwendig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der behauptete Sachverhalt ist unrichtig. 

Der § 249c Abs. 2 BauGB regelt abschließend, wann ein Beschleunigungsge-

biet auszuweisen ist. Landschaftsschutzgebiete und gesetzlich geschützte 
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 Biotope z.B. sind kein Hinderungsgrund bei der Ausweisung von Beschleuni-

gungsgebieten. 

“Soweit das Windenergiegebiet in einem der folgenden Gebiete liegt, ist die 

Darstellung als Beschleunigungsgebiet ausgeschlossen: 

1. Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, Nationalparke oder Kern- und 

Pflegezonen von Biosphärenreservaten nach dem Bundesnaturschutzgesetz 

oder 

2. Gebiete mit landesweit bedeutendem Vorkommen mindestens einer durch 

den Ausbau der Windenergie betroffenen europäischen Vogelart nach § 7 Ab-

satz 2 Nummer 12 des Bundesnaturschutzgesetzes, einer in Anhang IV der 

Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Art oder einer Art, die in einer Rechtsver-

ordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 des Bundesnaturschutzgesetzes aufge-

führt ist; diese Gebiete können auf der Grundlage von vorhandenen Daten zu 

bekannten Artvorkommen oder zu besonders geeigneten Lebensräumen er-

mittelt werden.” 

Die Kriterien treffen im Plangebiet nicht zu.  

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Alternativen- und Variantenprüfung siehe Sammelabwägung Pkt. 

1.16. 
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Der behauptete Sachverhalt ist unrichtig. 

In der Stellungnahme werden verschiedene Themen vermischt. 

Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, Nationalparke oder Kern- und Pfle-

gezonen von Biosphärenreservaten nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind 

nicht betroffen (Kriterien nach § 249c Abs. 2 BauGB). 

Zum Thema Schutzgebiete siehe Sammelabwägung Pkt. 1.10 

Zum Thema Windenergieanlagen im Landschaftsschutzgebiet (LSG) siehe 
Sammelabwägung Pkt. 1.11. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt bzw. ist zum Teil unrichtig. 

Es ist die Logik von mehrstufigen Bauleitplanverfahren, dass die für Planauf-

stellung notwendigen Informationen im Laufe des Verfahrens zusammenge-

tragen und ergänzt werden. Die Flächennutzungsplanänderung befindet sich 

in Aufstellung und wird mit dem Feststellungsbeschluss bzw. der Genehmi-

gung beendet. Die Prüfung ist dann abgeschlossen. Vorher können sich noch 

Änderungen an den Planunterlagen ergeben. Im Rahmen der Bekanntma-

chung zur formellen Beteiligung wurden die bereits vorliegenden umweltbe-

zogenen Informationen dargelegt.  

Der Umweltbericht ist Teil der Begründung. Darin werden Aussagen aus den 

Fachgutachten übernommen.  
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Der behauptete Sachverhalt ist unrichtig. 

Die Ausweisung als Rotor-Out ist möglich und auch praxisüblich. In den Plan-

unterlagen werden ebenfalls die Auswirkungen einer möglich Überstreichung 

der Flächen außerhalb berücksichtigt.  

Das Gesetz zur Festlegung von Flächenbedarfen und zur Genehmigungser-

leichterung für Windenergieanlagen an Land und für Anlagen zur Speicherung 

vom Strom oder Wärme aus erneuerbaren Energien in bestimmten Gebieten 

(Windenergieflächenbedarfsgesetz - WindBG) favorisiert die Rotor-Out Op-

tion, da so mehr anrechenbare Fläche generiert wird.  

Zum Thema Rotor-Out siehe Sammelabwägung Pkt. 4.4. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung sind viele Stellungnahmen zu den 

konkreten Auswirkungen eingegangen. Im Rahmen der Abwägung werden die 

Stellungnahmen zu allgemeinen Auswirkungen von Windenergieanlagen 

trotzdem beantwortet, auch wenn sie für die Gültigkeit dieser Flächennut-

zungsplanänderung ohne Belang sind.  

In der Abwägung und der Begründung wird darauf hingewiesen, dass die Aus-

wirkungen konkreter WEA (Bauhöhen, Abstände, Schall- und Schattenwurf, 

Infraschall, Abrieb von Material u. a.) nicht Gegenstand eines Flächennut-

zungsplans sind. Die Zulässigkeit wird im nachfolgenden Genehmigungsver-

fahren nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG-Verfahren) beurteilt. 

Gleichwohl muss auf Ebene des Flächennutzungsplans bereits geprüft wer-

den, dass durch die Ausweisung der Flächen grundsätzlich die Errichtung ei-

nes Windparks möglich ist. Eine Täuschung findet daher nicht statt.  

 

 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 15 
 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Bekanntmachungen zu den Beteiligungsverfahren wurden durch Aushang 

sowie auf der Homepage der Gemeinde Gellersen veröffentlicht. Protokolle 

zu den öffentlichen, politischen Sitzungen können über das Ratsinformations-

system der Gemeinde eingesehen werden.  

Die frühzeitige Beteiligung dient dabei zum Einholen von insb. umweltrele-

vanten Informationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Kumulation siehe Sammelabwägung Pkt. 1.14. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt bzw. die Behauptung ist falsch. 

Im Umweltbericht, Kapitel 2.2 Landschaftsschutzgebiet des Landkreis Lüne-

burg sowie in der städtebaulichen Begründung, Kapitel 4.1.1. Abstände aus 

Naturschutzgründen wird auf das LSG eingegangen.  

Zum Thema Windenergieanlagen im Landschaftsschutzgebiet (LSG) siehe 

Sammelabwägung Pkt. 1.11.  
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Der Stellungnahme wird wie folgt entsprochen: 

Im Rahmen der Abwägung zur frühzeitigen Beteiligung wurde sich zum Thema 

Siedlungsentwicklung bereits geäußert, zusätzlich wird die städtebauliche Be-

gründung, Kapitel 4.1.2 Abstände zu schützenswerten Nutzungen ebenfalls 

wie folgt ergänzt: 

“Es liegen keine konkreten Absichten vor, dass Siedlungsgebiet in Richtung  

des geplanten Windparks) zu erweitern. Das Siedlungsentwicklungskonzept  

der Samtgemeinde Gellersen bis 2030 sieht keine Siedlungsbereiche in Rich- 

tung des Windparks vor.   

Zu einem späteren Zeitpunkt ist ein Heranrücken von Bebauung an den dann  

realisierten Windpark weiterhin möglich, sofern die Immissionswerte einge- 

halten werden.” 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Zuschnitt des Plangebietes ergibt sich aus den Abstandskriterien (siehe 

Kapitel 4.1 Gewählte Schutzabstände der städtebaulichen Begründung sowie 

Planzeichnung mit Abstandsradien) und wurde im Rahmen der Abwägung an-

gepasst. 

Der Flächennutzungsplan stellt die vorbereitende Bauleitplanung dar und be-

inhaltet daher keine konkrete Ausführungsplanung wie z.B. Zuwegungen. 

Auch die Anzahl der WEA ist durch den FNP nicht vorgegeben.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Zuschnitt des Plangebietes ergibt sich aus den Abstandskriterien (siehe 

städtebauliche Begründung, Kapitel 4.1) sowie konzeptionellen Überlegungen 

(siehe Kapitel 4.2).  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Windpark soll errichtet werden, um erneuerbare Energien zu produzieren 

und so CO2 einzusparen.  

Die Auswirkungen auf die Schutzgüter Luft und Klima sowie Boden werden im 

Umweltbericht erläutert. Inwiefern Böden und Feldgehölze beeinträchtigt 

werden, zeigt sich erst im Rahmen der späteren Standortplanung.  Es bereits 

abzusehen, dass wahrscheinlich keine wegebegleitenden Bäume und Sträu-

cher gerodet werden müssen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Eingriffe während der Bau- und Betriebsphase werden im Baugenehmi-

gungsverfahren geregelt. Auf Flächennutzungsplanebene müssen zugunsten 

der Wasserschutzzone keine weitere Schutzabstände eingehalten werden.  

Zum Thema Schutz des Trink- und Grundwassers siehe Sammelabwägung Pkt. 

1.12.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

Die Samtgemeinde darf im Sinne ihrer kommunalen Planungshoheit den Flä-

chennutzungsplan ändern, um das (neue) Planungsziele (Schaffung eines 

Windenergiegebietes nördlich Kirchgellersen) zu erreichen (§ 1 Abs. 3 und 

Abs. 5 BauGB). In den Planunterlagen wird begründet, warum hier die Aus-

weisung möglich ist.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Abwägung der frühzeitigen Beteiligung wurde im Rahmen der TÖB-Beteili-

gung veröffentlicht. 

Die Protokolle können über das öffentliche Ratsinformationssystem der Ge-

meinde eingesehen werden.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Beauftragung von Dritten ist gängige Praxis und zulässig (siehe § 4b 

BauGB). Dabei werden bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen 

und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen 

(§ 1 Abs. 7 BauGB). Für die Erstellung der Planunterlagen wurden das Pla-

nungsbüro ELBBERG und Mix landschaft & freiraum beauftragt.  

Zum Thema Interessenskonflikt und Profitinteresse siehe Sammelabwägung 

Pkt. 5.1.  
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Der Stellungnahme bezüglich des Kapitel 1 – Fehlende städtebauliche Erfor-

derlichkeit / Planrechtfertigung wird nicht gefolgt. 

Zur Abwägung siehe oben. 
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Kapitel 2 Lage des Plangebiets/ Bestand 

 

Der Stellungnahme wird wie folgt entsprochen: 

Die städtebauliche Begründung, Kapitel 2 wird wie folgt klargestellt: 

“Es handelt sich um landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen. Entlang der 

Wirtschaftswege stehen Gehölze. Teilweise grenzen Waldflächen direkt an. 

Die nordwestlichen Teilflächen liegen innerhalb des Landschaftsschutzge-

biets (LSG) “Hohe Linde”.  

Im Umweltbericht, Abb. 3, wird die Abgrenzung des LSG grafisch korrekt ab-

gebildet. Es wurde die amtliche Abgrenzung übernommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

 Einzelne andere Nutzungen ändern nichts daran, dass es sich zusammenge-

fasst um landwirtschaftlich genutzte Flächen handelt. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Ein Abstand zum Wald ist nicht erforderlich, siehe die städtebauliche Begrün-

dung, Kapitel 3.12. Waldschutz sowie Kapitel 3.3 Ziele der regionalen Raum-

ordnung.  

Zum Thema Bedenken zu Brand und Havarie-Fall siehe Sammelabwägung Pkt. 

4.2.   
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Der Stellungnahme ist unrichtig. 

Die Wasserschutzzone III a wird berücksichtigt, das Plangebiet ist im Laufe des 

Verfahrens sogar zugunsten des Gebietes zurückgenommen worden (siehe 

Abwägung zur frühzeitigen Beteiligung und städtebauliche Begründung, Kapi-

tel 3.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird wie folgt entsprochen: 

Der Schutzzweck des LSG wird im Umweltbericht, Kapitel 2.2 ergänzt. Unge-

achtet davon, sind die Bedingungen für den Bau von WEA im LSG erfüllt. 

Zum Thema Windenergieanlagen im Landschaftsschutzgebiet (LSG) siehe 

Sammelabwägung Pkt. 1.11.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

Die technischen Anlagen werden aufgeführt (siehe Planzeichnung und städte-

bauliche Begründung, Kapitel 4.1.3. Abstände zu technischen Infrastruktu-

ren).  

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 31 
 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die geplanten Windparks in der prüffähigen Umgebung werden aufgeführt, 

siehe städtebauliche Begründung, Kapitel 4.3 Prüfung der optischen Umfas-

sung.  

Zum Thema Kumulation siehe Sammelabwägung Pkt. 1.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Planzeichnung erfolgt auf einer amtlichen Kartengrundlage mit Angabe 

des Maßstabs. Ebenfalls ist auf der Planzeichnung ein Übersichtsplan abgebil-

det, um die lokale Verortung zu erleichtern.  
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Die Stellungnahme ist fehlerhaft. 

Im Umweltbericht wird keine Flächenangabe von 48,2 ha getätigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die ökologischen Leitstrukturen sind in der Biotoptypenkartierung erfasst und 

bewertet worden. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Beeinträchtigung des Landschaftsbilds /der Erholungseignung 

siehe Sammelabwägung Pkt. 2.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Auf die Themen Topographie sowie Sichtbeziehungen wird in der städtebauli-

chen Begründung, Kapitel 4.3 Prüfung der optischen Umfassung eingegangen.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

U.A. in der städtebaulichen Begründung, Kapitel 2 Lage des Plangebiets / Be-

stand wird auf die Wegebeziehung eingegangen. Auf die Freizeitnutzung bzw. 

Erholungsnutzung geht der Umweltbericht bei der Analyse des Schutzgutes 

Mensch ein.  

Der überörtliche Radweg Lüneburger Heidetour verläuft in Kirchgellersen ent-

lang der L 216 / Bohmsholzer Weg und liegt somit über 1.800 m entfernt 

(siehe Kapitel 4.1.2).  

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Für eine Flächennutzungsplanänderung ist es irrelevant, ob es sich um private 

oder öffentliche Flächen handelt.  
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Der Kritik am Kapitel 2 – Lage des Plangebietes / Bestand wird nicht gefolgt. 

Die Sachverhalte sind entweder nicht von Belang oder werden an anderer 

Stelle in den Planunterlagen erläutert.  

 

Zu Abwägung siehe oben.  
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Kapitel 3.1 Energie- und planungsrechtliche Rahmenbedingungen 

 

Der Stellungnahme ist bereits gefolgt worden. 

Die Erläuterungen hinsichtlich des § 245e Abs. 5 BauGB sind korrekt. In der 

städtebaulichen Begründung, Kapiel 3.3 “Ziele und Grundsätze der regionalen 

Raumordnung” wird auf den Verfahrensstand des RROP sowie mögliche „Ge-

biet für mit der Windenergie unvereinbare Nutzungen oder Funktionen fest-

legt“ eingegangen.  

In der Stellungnahme des Landkreis Lüneburg vom 19.11.2025 wird die An-

wendungsmöglichkeit der Gemeindeöffnungsklausel bestätigt.  
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Der Stellungnahme wird wie folgt entsprochen: 

Die Prüfung, ob ein Beschleunigungsgebiet auszuweisen wird, wird um eine 

Tabelle ergänzt, welche die Prüfkriterien leicht nachvollziehbar zusammen-

fasst (siehe städtebauliche Begründung, Kapitel 1.1). Im Ergebnis werden die 

Ausschlusskriterien jedoch weiterhin nicht erfüllt und daher ist eine Auswei-

sung als Beschleunigungsgebiet verpflichtend.   
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Niedersächsische Windpotenzialflächenanalyse wurde in der Begründung 

aufgeführt, da diese Grundlage für die zu erreichende Teilflächenziele war. 

Die Kriterien der WindNiePot sind für die kommunale Windenergieplanung 

nicht relevant, sie können aber als Grundlage für die Ausweisung der Wind-

energieflächen der Landkreise und in die RROP übertragen worden sein. Die 

FNP-Änderung formuliert eigene Kriterien, welche jedoch auch an die des 

RROP angelehnt sind.   
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Argumente sind falsch bzw. veraltet. Der “neue” § 245e Abs. 5 BauGB 

sieht für die kommunale Windenergieplanung kein Zielabweichungsverfahren 

mehr vor.  

Die Abstimmung mit dem Landkreis Lüneburg ist durch über die Behördenbe-

teiligung erfolgt. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Für die Ausweisung von kommunal geplanten Windenergiegebieten ist es re-

levant, dass die Raumplanung dort keine Vorranggebiet für mit der Windener-

gie unvereinbare Nutzungen oder Funktionen vorsieht (siehe § 245e Abs. 5 

BauGB). Konkret betrifft dies örtlich verbundenen Positivplanungen, z.B. Vor-

ranggebiete für Rohstoffsicherung (siehe Kapitel 3.3). Diese sind weder im 

Plangebiet noch angrenzend vorhanden.  
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Die Stellungnahme ist fehlerhaft. 

Gemäß § 4 Abs. 3 des Gesetzes zur Festlegung von Flächenbedarfen für Wind-

energieanlagen an Land (WindBG) können die Rotor-Out-Flächen in vollem 

Umfang für die Windenergienutzung angerechnet werden. Den Vorgaben des 

§ 4 Abs. 1 WindBG wird gefolgt. Darin wird erläutert, dass die ausgewiesenen 

Windenergieflächen angerechnet werden, unabhängig davon, wie tatsächlich 

später das Anlagenlayout aussehen wird.  
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Der Stellungnahme wird wie folgt entsprochen: 

Die Prüfung des Waldschutzes wird konkretisiert und die Begründung, Kapitel 

3.3. wie folgt ergänzt: 

“ ... Für die Änderungsbereiche treffen auf diese Bereiche die Wald-Aus-

schlusskriterien nicht zu (siehe Kapitel 3.2.). Bei den verbleibenden Waldflä-

chen sollen bevorzugt vorbelastete Bereiche sowie nährstoffarme und damit 

forstwirtschaftlich wenig ertragreiche Standorte für eine Windenergienutzung 

ausgewählt werden (LROP 4.2 Ziffer 02 Satz 9). Bei dem Waldgebiet handelt 

es sich um einen mehrere hundert Hektar großen Kiefernwald. Bei dem Wald-

gebiet „Hohe Linde“ handelt es sich um großflächige Aufforstungen ehema-

liger Heideflächen mit Kiefern und Fichten, aus denen sich ökologisch weni-

ger wertvolle, dichte Nadelforste entwickelt haben. Ein signifikanter Bio-

diversitätsverlust ist nicht gegeben. Eine Zerstückelung des Lebensraumes 

„Wald“ erfolgt nicht. Eine Ausweisung von Windenergiegebieten ist möglich. 

Die Schutzvorgaben für den Wald sind zu beachten (siehe Kapitel 3.12).”  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Natura-2000 Gebiete (d.h. FFH-Gebiete und EU-Vogelschutzgebiete) sind we-

der im Plangebiet noch in der Umgebung vorhanden. Die nächsten Gebiete 

sind so weit entfernt, dass diese für die Planung keine Relevanz haben.  

Abbildung: Prüfung gemäß Umweltatlas Niedersachsen, Lage des Plangebie-

tes pink umkreist. 
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Der Stellungnahme wurde bereits gefolgt. 

Die Schutzgüter sind in Kap. 3 des Umweltberichts behandelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

Technische Infrastrukturen werden ebenfalls in der städtebaulichen Begrün-

dung, Kapitel 4.1.3 Abstände zu technischen Infrastrukturen 
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aufgeführt. Untergeordnete Leitungen wie z.B. Hausstromanschlüsse sind auf 

FNP-Ebene nicht relevant und erst bei der konkreten Anlagenplanung zu be-

rücksichtigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Durch die Gemeindeöffnungsklausel des § 245e Abs. 5 BauGB können Kom-

munen über die in den Regionalordnungsplänen vorgesehenen Windenergie-

gebiete (VRG Wind) hinaus ebenfalls kommunale Windenergiegebiete aus-

weisen.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die gesetzlich vorgegebenen Beteiligungsschritte des §§ 3 und 4 BauGB wer-

den eingehalten. Dies ist durch die Verfahrensvermerke auf der Planzeich-

nung nachzuvollziehen. Der Landkreis (auch als untere Raumordnungsbe-

hörde) wurde beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme kann nicht nachvollzogen werden. 

Sofern nicht anders vermerkt, wird auf die zur Planaufstellung geltenden Fas-

sung der Gesetze verwiesen.  
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Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete werden aus dem LROP und RROP zitiert.  
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Die Stellungnahme kann nicht nachvollzogen werden. 

Die genannten Urteile beschäftigen sich mit “Festsetzungen zur Verkaufsflä-

che in einem sonstigen Sondergebiet für ein Einkaufszentrum" und mit 

Grundpfandrechten in Sanierungsgebieten. Es ist kein Zusammenhang zur 

vorliegenden Planung herzustellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme kann nicht nachvollzogen werden. 

Ein Klimaschutz- und Ressourcenschutzkonzept des LK Lüneburgs (2023) ist 

nicht bekannt. Der Landkreis hat ein “Integriertes Klimaschutzkonzept  
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Landkreis Lüneburg - Für Verwaltung und Kreisgebiet 2025” veröffentlicht. 

Ziel des Konzeptes ist, die Treibhausgas-Emissionen im Kreisgebiet zu senken, 

etwa durch Maßnahmen wie energetisches Sanieren von Gebäuden, verstärk-

ten Einsatz erneuerbarer Energien, Entwickeln nachhaltiger Mobilitätskon-

zepte und Fördern klimafreundlicher Verhaltensweisen innerhalb der Verwal-

tung. Der Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere in den Bereichen 

Wind und Photovoltaik, spielt daher eine zentrale Rolle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Schutz des Trink- und Grundwassers siehe Sammelabwägung Pkt. 

1.12 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Kriterien und die Rechtslage für die Planung von Windenergieanlagen ha-

ben sich seit 2019 wesentlich verändert. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Protokolle der öffentlichen Sitzungen sind über das Ratsinformationssys-

tem über die Homepage der Samtgemeinde einsehbar. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Das Kapitel 3.1 der städtebaulichen Begründung erörtert die Energie- und pla-

nungsrechtliche Rahmenbedingungen und erhält keine Projektdarstellung.  

Das Zitieren von Texten aus Unterlagen berührt die Unabhängigkeit von Pla-

nungsbüros nicht. 
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Der Kritik am Kapitel 3.1 - Energie- und planungsrechtliche Rahmenbedingun-

gen wird nicht gefolgt. 

Die Sachverhalte sind entweder nicht von Belang oder werden an anderer 

Stelle in den Planunterlagen erläutert.  

 

 

 

 

Hier handelt es sich um Wiederholungen. Die Gesichtspunkte sind an anderer 

Stelle behandelt. 
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Kapitel 3.2 Ziele der Landesplanung 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Aussagen des LROP werden im Kapitel 3.2 wiedergegeben und auch auf 

die Unterschiede zwischen “sind” und “soll”-Formulierungen eingegangen. 

Eine tabellarische Darstellung ist nicht notwendig.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Im Kapitel 3.2 der städtebaulichen Begründung wird sowohl auf die textlichen 

Ziele und Grundsätze des LROP verwiesen und auch auf die zeichnerischen 

Darstellungen.  

Konkrete Aussagen zu dem Plangebiet nördlich von Kirchgellersen trifft das 

LROP nicht, was durch die Abb. 2 und 3 deutlich wird. Grundsätze wie z.B. der 

Verzicht auf die Höhenbegrenzung werden eingehalten. Daraus ergibt sich die 

Vereinbarkeit.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Das Vorranggebiet Biotopverbund (linienförmig) endet rund 1.000 m südöst-

lich des Plangebietes und wird durch die Planung nicht beeinträchtigt. Die 

dargestellte Fläche liegt östlich der Dachtmisser Straße. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme ist unzutreffend. 

In Kapitel 3.2 wird folgende Aussage getätigt: “In der zeichnerischen 
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Darstellung des LROP-Entwurfs (Stand März 2025) ergeben sich für die Pla-

nung keine Änderungen gegenüber der gültigen LROP-Fassung.” Auf textliche 

Änderungen, welche die Planung betreffen, wie z.B. der Abschnitt Erneuer-

bare Energien wird eingegangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme kann nicht nachvollzogen werden. 

Die aufgeführten zitierten Aussagen werden im Kapitel 3.2 der städtebauli-

chen Begründung nicht getroffen.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Repowering-Maßnahmen soll vorrangig genutzt werden, diese können aber 

den Energiebedarf nicht decken. Daher ist auch die Neuausweisung möglich. 

Die Möglichkeit wird über die Gemeindeöffnungsklausel gegeben.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Aussage ”Waldflächen sind nicht betroffen” wird in der städtebaulichen 

Begründung nicht getätigt. 

Zum Thema Beeinträchtigung von Wald siehe Sammelabwägung Pkt. 1.7.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In der städtebaulichen Begründung wird ein Ausschnitt der zeichnerischen 

Darstellung des LROP mit markiertem Plangebiet abgebildet.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Eine Herleitung der vom Gesetzgeber formulierten Ziele ist nicht notwendig. 

Der Flächenbeitragswert ist vom Landkreis Lüneburg gegenüber dem Land 

Niedersachsen nachzuweisen. Da der RROP-Entwurf noch nicht rechtskräftig 

ist, sind die Flächenzielwerte für den LK Lüneburg auf jeden Fall noch nicht er-

reicht. Es ist zulässig, auch mehr als die Flächenziele auszuweisen. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Durch die gewählten Schutzabstände sowie Analyse der optischen Umfassung 

/ Kumulation mit anderen Windparks wird sichergestellt, dass die Planung 

raumverträglich ist.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Eine Bilanzierung ist nicht notwendig. Die tatsächlichen Auswirkungen des 

Baus von WEA können außerdem nicht auf FNP-Ebene vorbestimmt werden, 

da die WEA-Anzahl, -Typen und –Standorte nicht vorgegeben werden (kön-

nen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Das Vorranggebiet Biotopverbund (linienförmig) endet rund 1.000 m südöst-

lich des Plangebietes und wird durch die Planung nicht beeinträchtigt. In der 

städtebaulichen Begründung ist dies durch einen Ausschnitt der zeichneri-

schen Darstellung des LROP mit Markierung des Plangebietes ersichtlich. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die zeichnerische Darstellung des LROP trifft keine Aussagen für das Plange-

biet, die nächste Darstellung ist das Vorranggebiet Biotopverbund (linienför-

mig), welches rund 1.000 m südöstlich des Plangebietes endet.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Ausschlagegebend ist die Stellungnahme des Landkreises.  
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Zur Abwägung siehe oben.  
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Kapitel 3.3 Ziele der regionalen Raumordnung 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt und sie ist fehlerhaft.  

In der städtebaulichen Begründung wird zwischen der gültigen 2. Änderung 

RROP 2003 Fassung 2016 – Wind und der in Aufstellung befindlichen Ent-

wurfs-Fassung unterschieden.  

Hinweis: Mittlerweile liegt der 3. Entwurf des RROP vor (Stand Januar 2026). 

In der städtebaulichen Begründung wird dies entsprechend aktualisiert.  

 

 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 75 
 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt und sie ist fehlerhaft. 

Der 2. Entwurf RROP 2025 Fassung Mai 2025 des LK Lüneburgs sieht keine 

Vorrangflächen für das Plangebiet vor. Ausschnitt aus der städtebaulichen Be-

gründung:  

 
Ein Zielabweichungsverfahren ist nicht notwendig.  

 

Hinweis: Aktuell liegt der RROP im 3. Entwurf vor, das Kapitel 3.3 der städte-

baulichen Begründung wird entsprechend angepasst.  
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Die Stellungnahme ist fehlerhaft.  

Die behaupteten Aussagen werden in der städtebaulichen Begründung nicht 

getroffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt und sie ist fehlerhaft. 

Das RROP benennt kein “Vorranggebiet für Landschaftsbild und Erholung”.  

Die städtebauliche Begründung, Kapitel 3.3 äußert sich wie folgt: 
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“Das Plangebiet wird im RROP als Vorbehaltsgebiet Erholung bzw. im nördli-

chen Waldgebiet als Vorranggebiet ruhige Erholung in Natur und Landschaft 

ausgewiesen. Gemäß des gültigen RROP 2003 (Fassung 2016) sollen WEA zu 

Vorranggebieten ruhige Erholung keinen extra Abstand, zu regionalen Erho-

lungsschwerpunkte lt. RROP (landschaftsgebundene Erholung) jedoch 300 m 

eingehalten werden. Dies wird durch das Plangebiet überwiegend nicht einge-

halten. Die Ausweisung als Vorbehaltsgebiet Erholung bzw. als Vorranggebiet 

ruhige Erholung in Natur und Landschaft wird in der angestrebten RROP-Än-

derung entfallen (siehe unten).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Das RROP folgt der Fachplanung des Landschaftsrahmenplans, der für die 

westlich gelegenen kleinen Waldflächen in Verbund mit dem Einemhofer 

Forst eine Waldverbundachse darstellt. Es gibt jedoch keine Überschneidun-

gen mit dem Plangebiet. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Abstimmung mit dem Landkreis erfolgt im Rahmen des Beteiligungsver-

fahrens nach § 4 Abs. 1 und 2 BauGB.  Die Stellungnahmen sind der Abwä-

gungstabellen zur frühzeitigen und formellen Beteiligung zu entnehmen.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die geplanten WEA sind weit vom Ort entfernt, dass keine Einschränkungen 

der Funktion des Ortes zu befürchten sind. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In Kapitel 4.3 der städtebaulichen Begründung werden die geplanten VRG 

Wind aufgezeigt. Hinsichtlich der optischen Umfassung ist der Windpark 

Kirchgellersen mit den geplanten und bestehenden Windenergiegebiete in 

der Umgebung verträglich.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In Kapitel 3.3 werden Ausschnitte des RROPs (gültig und in Aufstellung befind-

licher Entwurf) mit dem Plangebiet überlagert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird wie folgt entsprochen: 

Die aktuellen RROP-Aussagen stehen der Ausweisung von kommunalen Wind-

energiegebieten grundsätzlich entgegen. Die Vorranggebiete Windenergie 

entfalten (eigentlich) eine Ausschlusswirkung für  
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raumbedeutsame WEA. Dennoch ist auf Grundlage der Gemeindeöffnungs-

klausel die Möglichkeit gegeben, darüber hinaus Windenergiegebiete auszu-

weisen. 

In Kapitel 3.3 wird die Auswirkung der Planung auf das RROP geprüft und ab-

gewogen. Die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete werden durch die WEA-Aus-

weisung nicht wesentlich beeinträchtigt.  

Daher endet das Kapitel 3.3 mit dem Fazit, dass die Planung den Zielen der re-

gionalen Raumordnung nicht entgegen ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Windpark soll errichtet werden, um erneuerbare Energien zu produzieren 

und so CO2 einzusparen.  

Die Auswirkungen auf die Schutzgüter Luft und Klima sowie Boden werden im 

Umweltbericht erläutert. Inwiefern Böden versiegelt werden, zeigt sich erst 

im Rahmen der späteren Standortplanung. Eine Bilanzierung ist in der FNP-

Änderungsplanung nicht möglich und auch nicht erforderlich.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Das Plangebiet ist im RROP 2025 ausschließlich als Vorbehaltsgebiet Landwirt-

schaft ausgewiesen. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

Das Plangebiet hält mind. 1.000 m Abstand zu Wohnsiedlungen im Innenbe-

reich und dient dem vorbeugenden Immissionsschutz (siehe  

Kapitel 4.1 der städtebaulichen Begründung).  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die kommunale Flächenausweisung ist über die Gemeindeöffnungsklausel 

möglich, unabhängig von der Größe.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Im Zuge des Aufstellungsverfahrens wurden die Beteiligungsschritte durchge-

führt, siehe Verfahrensvermerke auf der Planzeichnung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Zeitpunkt des Planaufstellung darf der § 245e Abs. 5 BauGB angewandt 

werden, da die Bedingungen erfüllt sind.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Auch kommunale Windenergiegebiete dürfen als Rotor-Out ausgewiesen 

werden.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Relevante Infrastrukturanlagen werden in der Begründung sowie Planzeich-

nung aufgeführt. Konkrete Abstände zu WEA können erst im BImSchG-Verfah-

ren geprüft und nachgewiesen werden, da sich dort erst der konkrete WEA-

Standort und -Höhe entscheiden.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die kommunale Windenergieplanung darf den Ausweisungen des RROPs wi-

dersprechen, sofern es sich bei diesem Ziel nicht um ein Vorranggebiet für mit 

der Windenergie unvereinbare Nutzungen oder Funktionen handelt (§245 e 

Abs. 5 BauGB). Dies ist nicht der Fall.  
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Der Stellungnahme wird wie folgt entsprochen: 

Die Quellenangabe wird in der städtebaulichen Begründung, Kapitel 3.3  

ergänzt.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Im Kapitel 3.3 werden die Besonderheiten der Waldstandorte erläutert: 

“Kirchgellersen ist eine waldreiche Gemeinde (Waldanteil mehr als 40%). 

Wald ist gemäß den neuen Vorgaben für Windenergie (siehe Windenergieer-

lass 2021, Kapitel 3.3.1) kein grundsätzliches Ausschlusskriterium mehr. Es 

werden jedoch die auf Landesebene als Vorranggebiet Wald festgelegten his-

torisch alten Waldstandorte sowie Waldflächen innerhalb der Vorranggebiete 

Biotopverbund sowie Natura 2000 ausgeschlossen (LROP 4.2 Ziffer 02 Satz 6 

in Verbindung mit 3.2.1 Ziffer 04 Satz 1). Für die Änderungsbereiche treffen 

auf diese Bereiche die Wald-Ausschlusskriterien nicht zu (siehe Kapitel 3.2.). 

Bei den verbleibenden Waldflächen sollen bevorzugt vorbelastete Bereiche 

sowie nährstoffarme und damit forstwirtschaftlich wenig ertragreiche 
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Standorte für eine Windenergienutzung ausgewählt werden (LROP 4.2 Ziffer 

02 Satz 9). Bei dem Waldgebiet handelt es sich um einen mehrere hundert 

Hektar großen Kiefernwald.  Eine Ausweisung von Windenergiegebieten ist 

möglich. Die Schutzvorgaben für den Wald sind zu beachten (siehe Kapitel 

3.12).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die konkreten Auswirkungen werden auf BImSchG-Ebene geprüft.  

Zum Thema Schutz des Trink- und Grundwassers siehe Sammelabwägung Pkt. 

1.12 

Zum Thema Schutz kritischer Infrastruktur siehe Sammelabwägung Pkt. 4.3.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Die kommunale Windenergieplanung darf den Ausweisungen des RROPs wi-

dersprechen, sofern es sich bei diesem Ziel nicht um ein Vorranggebiet für mit 

der Windenergie unvereinbare Nutzungen oder Funktionen handelt (§245e 

Abs. 5 BauGB). Dies ist nicht der Fall. 

Das Plangebiet hat eine Gesamtgröße von 46 ha.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Umfassungswirkung wurde geprüft, siehe Kapitel 4.3 der städtebaulichen 

Begründung.   
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt und kann nicht nachvollzogen werden.  

Die 55. FNP-Änderung verfolgt das Ziel, ein Windenergiegebiet auszuweisen 

und befasst sich daher mit diesem Schwerpunkt.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In der Begründung, Kapitel 3.3. wird zwischen gültigem und in Aufstellung be-

findlichem RROP unterschieden.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Mit der Ausweisung trägt die Samtgemeinde Gellersen dazu bei, dass der 

Landkreis Lüneburg das gesetzlich festgesetzte Flächenziel erreicht wird. Die 

Ausweisung ist möglich, da das Flächenziel bislang noch nicht erreicht ist. Pla-

nungen sind auch über das Flächenziel hinaus zulässig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die getroffenen Aussagen stehen in keinem Widerspruch. Die landwirtschaft-

liche Nutzung zwischen den WEA und der dafür benötigten Erschließungsflä-

chen ist weiterhin möglich, ggf. sind angepasste Bewirtschaftungsformen nö-

tig, siehe Minderungsmaßnahmen.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Windenergienutzung ist regelhaft dem Außenbereich zuzuordnen. Die 

Windenergienutzung wird durch die 55. FNP-Änderung für einen bestimmten 

Bereich ermöglicht und dadurch gebündelt.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die kommunale Windenergieplanung darf den Ausweisungen des RROPs wi-

dersprechen, sofern es sich bei diesem Ziel nicht um ein Vorranggebiet für mit 

der Windenergie unvereinbare Nutzungen oder Funktionen handelt (§245e 

Abs. 5 BauGB). Das Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft steht der Windenergie-

nutzung nicht entgegen, da zwischen den WEA weiterhin Landwirtschaft be-

trieben werden kann.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Behauptung ist falsch, in der städtebaulichen Begründung wird nicht von 

“Wald grundsätzlich geeignet” gesprochen. Vielmehr wird in den Kapiteln 3.2 

und 3.3 dargelegt, dass Wald kein Ausschlusskriterien mehr ist.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Trinkwasservorranggebiete sind mit WEA vereinbar, die technischen Schutz-

maßnahmen können auf Vorhabenebene getroffen werden. 

Die Leitungsträger wurden beteiligt. Konflikte liegen nicht vor. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Alternativen- und Variantenprüfung siehe Sammelabwägung Pkt. 

1.16.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

Die Umfassungswirkung wurde geprüft, siehe Kapitel 4.3 der städtebaulichen 

Begründung.   
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Begriff “Eignungsgebiet” wird nur bei Zitaten zum LROP und RROP ver-

wendet.  
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Der Stellungnahme wird überwiegend nicht gefolgt. 

Abwägung siehe oben.  
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Kapitel 3.4. Niedersächsische Windpotenzialflächenanalyse 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die WinNiePot-Analyse wird nicht als Standortbegründung herangezogen.  

Das Plangebiet ergibt sich aus den Schutzabständen sowie gemeindlichen 

Überlegungen (Kapitel 4.1. und 4.2.).  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Studie wird nicht zur Eignungsprüfung herangezogen. Das Plangebiet 

ergibt sich aus den Schutzabständen sowie gemeindlichen Überlegungen (Ka-

pitel 4.1. und 4.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die städtebauliche Begründung, Kapitel 3.4 trifft die in der Stellungnahme ge-

troffenen Aussagen nicht.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Studie wird nicht zur Eignungsprüfung herangezogen. Das Plangebiet 

ergibt sich aus den Schutzabständen sowie gemeindlichen Überlegungen (Ka-

pitel 4.1. und 4.2.). 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die städtebauliche Begründung, Kapitel 3.4 trifft die in der Stellungnahme ge-

troffenen Aussagen nicht. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die städtebauliche Begründung, Kapitel 3.4 trifft die in der Stellungnahme ge-

troffenen Aussagen nicht. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die städtebauliche Begründung, Kapitel 3.4 äußert sich wie folgt: 

“Im Auftrag der Landesregierung wurden eine „Flächenpotenzialanalyse für 

Windenergie an Land in Niedersachsen (WinNiePot)“ (Fraunhofer-Institut für 

Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE, Kassel und Bosch & Partner 

GmbH, Berlin, 2023) erstellt. ...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Begründung, Kapitel 3.4 trifft die in der Stellungnahme getroffenen Aussa-

gen nicht. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Begründung bezieht sich auf die WinNiePot-Analyse 2023, welche 2024 

redaktionell angepasst wurde.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die WinNiePot-Studie entfaltet keine Bindungswirkung. Die kommunale 

Windenergieplanung setzt sich mit dem RROP auseinander.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die städtebauliche Begründung, Kapitel 3.4 äußert sich wie folgt: 

“Im Auftrag der Landesregierung wurden eine „Flächenpotenzialanalyse für 

Windenergie an Land in Niedersachsen (WinNiePot)“ (Fraunhofer-Institut für 

Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE, Kassel und Bosch & Partner 

GmbH, Berlin, 2023) erstellt. ...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Begründung, Kapitel 3.4 trifft die in der Stellungnahme getroffenen Aussa-

gen nicht. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Begründung, Kapitel 3.4 trifft die in der Stellungnahme getroffenen Aussa-

gen nicht. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Begründung, Kapitel 3.4 trifft die in der Stellungnahme getroffenen Aussa-

gen nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Studie wird nicht zur Eignungsprüfung herangezogen.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Studie wird nicht zur Eignungsprüfung herangezogen. Das Plangebiet 

ergibt sich aus den Schutzabständen sowie gemeindlichen Überlegungen (Ka-

pitel 4.1. und 4.2.). 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Studie wird nicht zur Eignungsprüfung herangezogen.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Studie wird nicht zur Eignungsprüfung herangezogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt und ist falsch. 

Die Studie wird nicht zur Eignungsprüfung herangezogen. Die 55.FNP-Ände-

rung ist kein Repoweringprojekt.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Begründung, Kapitel 3.4 trifft die in der Stellungnahme getroffenen Aussa-

gen nicht. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In der Stellungnahme zum Kapitel 3.4 befinden sich falsche Aussagen, welche 

in der städtebaulichen Begründung nicht getroffen werden. 

Abwägung siehe oben.  
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Kapitel 3.5. Wirksamer Flächennutzungsplan 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Für das Plangebiet liegt kein neuerer Flächennutzungsplan bzw. Flächennut-

zungsplanänderung vor. Bislang hat sich für das Plangebiet und unmittelbare 

Umgebung keine Zieländerungen ergeben, die einen Aktualisierungsbedarf 

begründen. Durch die 55. FNP-Änderung erfolgt dies nun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Für das Plangebiet und unmittelbare Umgebung gibt es keine Planänderun-

gen. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Aussagen des gültigen FNP werden in der Begründung textlich und durch 

eine Abbildung wiedergegeben, die Auseinandersetzung mit dem tatsächli-

chen Bestand erfolgt in den unterschiedlichen Kapiteln der Begründung. 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die städtebauliche Begründung, Kapitel 3.5, Abbildung 6 erhält eine Gegen-

überstellung.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Aussagen des gültigen FNP werden in der Begründung textlich und durch 

eine Abbildung wiedergegeben, die Auseinandersetzung mit dem tatsächli-

chen Bestand erfolgt in den unterschiedlichen Kapiteln der Begründung (u.a. 

Kapitel 2 und 4.1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der wirksame FNP trifft keine weiteren Aussagen zur Waldfunktion.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die städtebauliche Begründung, Kapitel 3.7 behandelt die Themen Archäolo-

gie und Denkmalschutz.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die 55.FNP-Änderung verwendet die Planzeichen gemäß PlanzeichenVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 133 
 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

Die Aussagen des gültigen FNP werden in der Begründung textlich und durch 

eine Abbildung wiedergegeben, die Auseinandersetzung mit dem tatsächli-

chen Bestand erfolgt in den unterschiedlichen Kapiteln der Begründung (u.a. 

Kapitel 2 und 4.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Raumordnung und der FNP haben unterschiedlichen Regelungscharakter.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Auseinandersetzung mit dem tatsächlichen Bestand erfolgt in den unter-

schiedlichen Kapiteln der Begründung (u.a. Kapitel 2 und 4.1.). Der Flächen-

nutzungsplan gibt die übergeordnete Flächennutzung vor in einem gröberen 

Maßstab. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Neuaufstellung eines FNP ist ein umfassendes Verfahren für das gesamte 

(Samt-)Gemeindegebiet, während eine Änderung gezielt Teilflächen an neue 

städtebauliche Ziele anpasst. Das Planungsziel der 55. FNP-Änderung ist so-

wohl inhaltlich als auch lokal abgrenzbar, weshalb eine Neuaufstellung nicht 

notwendig ist.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die städtebauliche Begründung, Kapitel 3.7 behandelt die Themen Archäolo-

gie und Denkmalschutz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Eine Überprüfung der aktuellen FNP-Darstellungen hinsichtlich der Vereinbar-

keit mit dem RROP und Anpassung ist nicht notwendig, da  
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durch die 55. FNP-Änderung die Prüfung erfolgt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wir wie folgt entsprochen. 

Das Genehmigungsdatum wird in Kapitel 3.5. der städtebaulichen Begrün-

dung zum FNP ergänzt.  
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Der Stellungnahme wird überwiegend nicht gefolgt. 

Abwägung siehe oben. 
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Kapitel 3.6. Immissionsschutz 

 

Der Stellungnahme wird wie folgt entsprochen: 

Voruntersuchungen werden im Umweltbericht erläutert.  

Das Kapitel 3.6 der städtebaulichen Begründung wird wie folgt ergänzt: 

“ Die Einhaltung der Immissionswerte wird im Rahmen des Genehmigungs-

verfahrens für die WEA sichergestellt. Diese werden z.B. in der Technischen 

Anleitung zum Schutz vor Lärm (TA Lärm) sowie den Richtwerten der Bund-

Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) geregelt. Vorläufige 

Prognosen zeigen bereits, dass die Immissionswerte eingehalten werden kön-

nen (siehe Kapitel 3.1 des Umweltberichts). ...” 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

Voruntersuchungen werden im Umweltbericht erläutert. 

Die konkrete Ausarbeitung, auch hinsichtlich der näheren Beschreibung, er-

folgt dann im Zuge der Genehmigungsplanung. Für die Flächennutzungsplane-

bene ist die Aussage wichtig, dass die Fläche grundsätzlich hinsichtlich des Im-

missionsschutzes mit WEA bebaut werden kann. Diese Aussage lässt sich be-

reits der vorliegenden Erkenntnisse ableiten.  

Zum Thema Schall, Infraschall und Schattenwurf siehe Sammelabwägung Pkt. 

2.1 bis 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Schutzinteressen werden durch die angenommenen Abstände berücksich-

tigt (siehe Kapitel 4.1.).  
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Der Einwand wird zur Kenntnis genommen. 

Die Darstellungen der Prognosen sind unverbindlich. Sie sollen lediglich eine 

grobe Abschätzung der Umsetzbarkeit der Planung und einer möglichen Be-

troffenheit von Ortslagen liefern.  Eine verbindliche Berechnung erfolgt im 

Rahmen der Genehmigungsplanung jeweils durch ausgewiesene Fachgutach-

ter. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Angaben zu Schallpegeln, Frequenzen und Referenzpunkten sind auf FNP-

Ebene nicht notwendig.  

Zum Thema Bedenken wegen Schall siehe Sammelabwägung Pkt. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Einhaltung der Immissionswerte wird im Rahmen des Genehmigungsver-

fahrens für die WEA sichergestellt, da zu diesem Zeitpunkt auch erst die anzu-

nehmenden Emmissionswerte des Anlagentyps feststehen. Durch Maßnah-

men, wie z.B. die Abschaltung von WEA zu bestimmten Zeiten, kann sicherge-

stellt werden, dass die notwendigen Immissionswerte eingehalten werden.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Einhaltung der Immissionswerte wird im Rahmen des Genehmigungsver-

fahrens für die WEA sichergestellt, daher wird auf eine detaillierte Erläute-

rung in der städtebaulichen Begründung verzichtet.  

Zum Thema Bedenken wegen Schall siehe Sammelabwägung Pkt. 2.1. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Mindestentfernung zu den nächsten Wohngebäuden ergibt sich aus den 

Schutzabständen (Kapitel 4.1.) sowie der Planzeichnung. 

Die Einhaltung der Immissionswerte wird im Rahmen des Genehmigungsver-

fahrens für die WEA sichergestellt, daher wird auf eine detaillierte Erläute-

rung in der städtebaulichen Begründung verzichtet.  

Zum Thema Bedenken wegen Schall siehe Sammelabwägung Pkt. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Auswirkungen des Infraschalls werden im Umweltbericht, 3.1 Schutzgut 

Mensch erläutert.  

Zum Thema Bedenken wegen Infraschall siehe Sammelabwägung Pkt. 2.2.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Einhaltung der Vorschriften zum Schattenwurf ist Sache der Genehmi-

gungseben und kann nicht in einem FNP geregelt werden. Die prognostizier-

ten Auswirkungen des Schattenwurfs werden im Umweltbericht, Kapitel 3.1. 

Schutzgut Mensch erläutert.  

Zum Thema Bedenken wegen Schattenwurf siehe Sammelabwägung Pkt. 2.4.  
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Der Stellungnahme wird wie folgt entsprochen: 

Sowohl in dem Umweltbericht und in der Abwägung wird mehrfach auf die TA 

Lärm eingegangen. Das Kapitel 3.6 der städtebaulichen Begründung wird zu-

sätzlich wie folgt ergänzt: 

“ Die Einhaltung der Immissionswerte wird im Rahmen des Genehmigungs-

verfahrens für die WEA sichergestellt. Diese werden z.B. in der Technischen 

Anleitung zum Schutz vor Lärm (TA Lärm) sowie den Richtwerten der Bund-

Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) geregelt. Vorläufige 

Prognosen ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Auf Ebene des FNP werden keine Betriebsbestimmungen geregelt.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme ist für die FNP-Ebene nicht relevant. 

Die Zulässigkeit von Schallimmissionen wird im nachfolgenden BImSchG-Ver-

fahren geprüft, auch unter Berücksichtigung kumulativer Wirkungen gemäß 

TA Lärm.  

Zum Thema Bedenken wegen Schall siehe Sammelabwägung Pkt. 2.1. 
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Die Stellungnahme ist für die FNP-Ebene nicht relevant. 

Die Zulässigkeit von Schallimmissionen wird im nachfolgenden BImSchG-Ver-

fahren geprüft, auch unter Berücksichtigung kumulativer Wirkungen gemäß 

TA Lärm.  

Zum Thema Bedenken wegen Schall siehe Sammelabwägung Pkt. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Im Rahmen des BImSchG-Verfahrens wird geprüft, dass die WEA die gesetzli-

chen Vorschriften hinsichtlich der Infraschallauswirkungen einhalten.  

Zum Thema Bedenken wegen Infraschall siehe Sammelabwägung Pkrt. 2.2 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Vorsorgepflicht wird durch den FNP und die Abwägung dazu erfüllt.  

Eine nächtliche Abschaltung sorgt für den Lärm “Null". Für diese Aussage ist 

kein Gutachten erforderlich. 

Zur Abwägung siehe oben.  
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Kapitel 3.7. Denkmalschutz / Archäologie 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die archäologische Bedeutsamkeit führt nicht dazu, dass in dem Plangebiet 

grundsätzlich keine WEA errichtet werden dürfen. Eine Vorprüfung auf FNP 

ist daher nicht erforderlich. Im Genehmigungsverfahren nach Bundes-Immis-

sionsschutzgesetz (BImSchG) werden notwendige Schutzmaßnahmen mit der 

unteren Denkmalschutzbehörde abgestimmt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Untere Denkmalschutzbehörde weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, 

dass ggf. den Bauarbeiten Ausgraben vorzustellen sind. Dies verhindert je-

doch nicht die Ausweisung auf FNP-Ebene.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Stellungnahme ist der Abwägung zu entnehmen.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die bekannten Bodendenkmale befinden sich nicht innerhalb, sondern an-

grenzend zum Plangebiet und werden daher nicht in die Planzeichnung über-

nommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Im Genehmigungsverfahren nach BImSchG werden notwendige Schutzmaß-

nahmen mit der unteren Denkmalschutzbehörde abgestimmt. 
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Die Stellungnahme kann nicht nachvollzogen werden. 

Im Kapitel 3.7 Denkmalschutz /Archäologie der städtebaulichen Begründung 

wird die Thematik dargelegt und ihre Bedeutsamkeit für die FNP-Änderung 

abgewogen.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Auf FNP-Ebene sind keine Schutzabstände erforderlich. Die tatsächlichen spä-

teren WEA-Standorte werden im BImSchG-Verfahren hinsichtlich ihrer Ver-

einbarkeit mit den Denkmalen geprüft.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Untere Denkmalschutzbehörde weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, 

dass ggf. den Bauarbeiten Schutzmaßnahmen wie Ausgraben vorzustellen 

sind. Dies verhindert jedoch nicht die Ausweisung auf FNP-Ebene. Die tatsäch-

lichen späteren WEA-Standorte werden im BImSchG-Verfahren hinsichtlich ih-

rer Vereinbarkeit mit den Denkmalen geprüft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In den Planunterlagen wird auf die späteren Erschließungsarbeiten verwiesen, 

diese tatsächliche Ausgestaltung und Auswirkung sind jedoch nicht Bestand-

teil einer Flächennutzungsplanänderung.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Prüfung erfolgt auf Ebene des BImSchG-Genehmigungsverfahrens und 

nicht auf Ebene des Flächennutzungsplanes.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der LGLN sowie das NLD (Benehmensherstellung über die Untere Natur-

schutzbehörde beim Landkreis) wurden beteiligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 

Die konkrete fachliche Prüfung findet auf BImSchG-Ebene statt, diese ist ab-

hängig von den konkreten Anlagenstandorten. Nach gemeindlicher Abwägung 

führt der archäologisch bedeutsame Bereich nicht zu einer generellen Unver-

einbarkeit von Windenergienutzung. Das Kapitel 4.1.1 der städtebaulichen 

Begründung wird wie folgt ergänzt: 

“Archäologie  

Grundsätzlich ist der Bau von WEA innerhalb archäologisch bedeutsamer Be-

reiche möglich. Die konkreten Anlagenstandorte und ggf. notwendige Schutz-

abstände sind auf Genehmigungsebene zu prüfen.” 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Abwägungstiefe hinsichtlich der Auswirkungen auf Denkmale und Archäo-

logie sind einer Flächennutzungsplanänderung angemessen. 

Zur Abwägung siehe oben.  
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Kapitel 3.8. Altlasten / Kampfmittel 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Nach aktuellen Erkenntnisstand gibt es keinen konkreten Verdacht auf 

Kampfmittel im Plangebiet.  

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Es gibt keinen bestehenden Verdacht und weitere Untersuchungen sind nicht 

erforderlich.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Nach aktuellen Erkenntnisstand gibt es keinen konkreten Verdacht auf 

Kampfmittel im Plangebiet. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ist eine Kampfmittelauswertung nicht 

vorzubringen und dient hier lediglich der Information.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

Auf Ebene des Flächennutzungsplans sind Altlastenprüfungen nicht vorzubrin-

gen. “Rückstände aus der landwirtschaftlichen Nutzung” sind für den Bau von 

WEA unerheblich.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Ein Kampfmittelverdacht anhand konkreter Anhaltspunkte wurde nicht bestä-

tigt. Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In Kap. 3.2.5 des Umweltberichts wird das Vorkommen von Altlasten ausge-

schlossen. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Ein Kampfmittelverdacht anhand konkreter Anhaltspunkte wurde nicht bestä-

tigt. Altlasten sind nicht bekannt. Dem Bau von WEA steht in dieser Hinsicht 

nichts entgegen.  

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Es liegen keine Anhaltspunkte für die vorgebrachten Bedenken vor. 

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf. 

Zur Abwägung siehe oben.  
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Kapitel 3.9. Wasserschutzgebiete 

 

Der Stellungnahme wird wie folgt entsprochen: 

Die Lagebezeichnung wird in der städtebaulichen Begründung, Kapitel 4.4 

korrigiert. Die Wasserschutzzone liegt südlich des Plangebietes. In der maß-

stäblichen Planzeichnung ist die randliche Grenze der Zone abgebildet, es 

kommt zu keiner Überlagerung mit dem Plangebiet.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Schutz des Trink- und Grundwassers siehe Sammelabwägung Pkt. 

1.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die untere Wasserbehörde hat am 19.11.2025 Stellung genommen.  

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Flächennutzungsplan regelt nur die übergeordnete Nutzung von Flächen. 

Die Auswirkungen der Erschließungsmaßnahmen und Maßnahmen während 

der Bauphase werden im BImSchG-Verfahren geregelt. Aufgrund der Auswei-

sung als Beschleunigungsgebietes werden im FNP auf der Grundlage des Um-

weltberichts bereits Regeln für Minderungsmaßnahmen getroffen, welche 

auch auf die spätere Bauausführung betreffen.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Vorsorgepflicht erfüllt der FNP bereits, indem u.a. das Plangebiet zurück-

genommen wurde.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf. 

Zum Thema Materialabrieb und Schadstoffe siehe Sammelabwägung Pkt. 2.9. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Flächennutzungsplan regelt nur die übergeordnete Nutzung von Flächen. 

Die Auswirkungen der Erschließungsmaßnahmen und Maßnahmen während 

der Bauphase werden im BImSchG-Verfahren geregelt. 
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Die Stellungnahme kann nicht nachvollzogen werden.  

Das Schutzgebiet und das Vorranggebiet Trinkwassergewinnung beschreiben 

unterschiedliche Planungsebenen und überlagern sich, da beide den gleichen 

Zweck verfolgen. Es kann nicht von einer Kumulation gesprochen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit werden die Argumente in der städtebauli-

chen Begründung, Kapitel 3.9. umgestellt.  

“Es ist im Allgemeinen nicht zu erwarten, dass die Wasserqualität durch die 

Windenergiegewinnung beeinträchtigt wird. Eine Kontamination des Grund-

wassers bei der Errichtung der Windenergieanlagen ist durch geeignete Maß-

nahmen sicher auszuschließen. Im Rahmen des nachfolgenden Genehmi-

gungsverfahrens sind ggf. entsprechende Nachweise erforderlich.” 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Schutz des Trink- und Grundwassers siehe Sammelabwägung Pkt. 

1.12. 

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf. 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 186 
 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Schutz des Trink- und Grundwassers siehe Sammelabwägung Pkt. 

1.12. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Bedenken zu Brand und Havarie-Fall siehe Sammelabwägung Pkt. 
4.2 
Zum Thema Materialabrieb und Schadstoffe siehe Sammelabwägung Pkt. 2.9. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die untere Wasserbehörde hat am 19.11.2025 Stellung genommen. Als 

Quelle ist z.B. die Veröffentlichung vom Deutscher Bundestag, WD 8: Gesund-

heit, Familie, Bildung und Forschung, Umwelt (2025): Windenergieanlagen- 

Auswirkungen auf das Grundwasser. WD 8 - 3000 - 060/25 anzuführen, wel-

che ebenfalls in der städtebaulichen Begründung, Kapitel 3.9. ergänzt wird.  
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Der Stellungnahme wird wie folgt entsprochen: 

Die Lagebezeichnung wird in der städtebaulichen Begründung, Kapitel 4.4 

korrigiert. Die Wasserschutzzone liegt südlich des Plangebietes. In der maß-

stäblichen Planzeichnung ist die randliche Grenze der Zone abgebildet, es 

kommt zu keiner Überlagerung mit dem Plangebiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme kann nicht nachvollzogen werden.  

Das Schutzgebiet und das Vorranggebiet Trinkwassergewinnung beschreiben 

unterschiedliche Planungsebenen und überlagern sich, da beide den gleichen 

Zweck verfolgen. Es kann nicht von einer Kumulation gesprochen werden. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Flächennutzungsplan regelt nur die übergeordnete Nutzung von Flächen. 

Die Auswirkungen der Erschließungsmaßnahmen und Maßnahmen während 

der Bauphase werden im BImSchG-Verfahren geregelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die untere Wasserbehörde wurde beteiligt. Die Stellungnahme kann in der 

Abwägungstabelle eingesehen werden.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In der Planzeichnung wird die Abgrenzungen der Schutzzone IIIA des Trink-

wasserschutzgebietes nachrichtlich übernommen (Quelle: Wasserschutzge-

biete (@ Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz 

(MU)). Es liegt außerhalb des Plangebietes, eine Pufferzone ist nicht erforder-

lich.  

 

 

 

 

 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Ggf. Notwendige Maßnahmen werden auf Genehmigungsebene geprüft.  

Zum Thema Schutz des Trink- und Grundwassers siehe Sammelabwägung Pkt. 

1.12.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Siehe Kapitel 3.2.6 Schutzgut Wasser im Umweltbericht.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Materialabrieb und Schadstoffe siehe Sammelabwägung Pkt. 2.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Es wird die Abgrenzung der Schutzzone gemäß Verordnung übernommen.  

Zum Thema Schutz des Trink- und Grundwassers siehe Sammelabwägung Pkt. 

1.12.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Viele Aspekte der Stellungnahme sind auf Ebene des Flächennutzungsplans 

nicht relevant. 

Zur Abwägung siehe oben.  
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Kapitel 3.10 Leitungen 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Verlauf der Pipeline wird in der Planzeichnung abgebildet. Der FNP setzt 

keine WEA-Standorte fest, die Prüfung erfolgt auf der Genehmigungsebene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Verlauf der Pipeline (einschließlich Mindestschutzstreifen) wird in der 

Planzeichnung abgebildet. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

Zum Thema Bedenken wegen Vibration siehe Sammelabwägung Pkt. 2.3.  

Zum Thema Schutz kritischer Infrastruktur siehe Sammelabwägung Pkt. 4.3 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Im nachgelagerten Genehmigungsverfahren sind die Standorte der WEA mit 

dem jeweiligen Betreiber abzustimmen. Eine Unterschreitung der pauschal 

formulierten Sicherheitsregularien ist nach Zustimmung des-Betreibers mög-

lich. Der FNP muss daher seinen Geltungsbereich nicht zurücknehmen.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Im nachgelagerten Genehmigungsverfahren sind die Standorte der WEA und 

ggf. notwendige Schutzauflagen mit dem jeweiligen Betreiber abzustimmen. 

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Betreiber wurden im Rahmen der frühzeitigen und förmlichen Beteiligung 

kontaktiert und haben Stellungnahmen abgegeben, siehe Abwägungstabel-

len.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Bewertung ist abhängig von den WEA-Standorten, -Typen und-Höhen und 

kann daher erst im BImSchG-Verfahren erfolgen. In der städtebaulichen Be-

gründung wird dargelegt, dass der Bau von WEA grundsätzlich möglich ist und 

das Windenergiegebiet somit umsetzbar ist.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Leitungsträger wurden beteiligt. Diese sind bei der Standortwahl zu be-

rücksichtigen. 

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Bauausführung ist nicht Teil einer Flächennutzungsplanänderung.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

Die Bauphase ist nicht Teil einer Flächennutzungsplanänderung.  

Aufgrund der Ausweisung als Beschleunigungsgebietes werden im FNP bereits 

Regeln für Minderungsmaßnahmen getroffen, welche auch auf die spätere 

Bauausführung betreffen.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die genannten Aussagen finden sich nicht im Kapitel 3.10. der städtebauli-

chen Begründung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In der Planzeichnung ist die Pipeline abgebildet, sie liegt außerhalb des Gel-

tungsbereichs. Ein entsprechender Hinweis auf den 6 m Schutzstreifen  
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steht in der städtebaulichen Begründung, Kapitel 3.10. Die Bauphase ist nicht 

Teil einer Flächennutzungsplanänderung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Werte werden in der städtebaulichen Begründung, Kapitel 3.10 genannt. 

In der Planzeichnung ist die Pipeline (einschließlich 20 m Mindestschutzstrei-

fen) abgebildet. Das Plangebiet liegt mind. 20 m von der Pipeline entfernt.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Armaturenstation wird bereits in der städtebaulichen Begründung, Kapitel 

3.10 thematisiert sowie in der Planzeichnung abgebildet.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Das Vermessungsbüro wurde kontaktiert, siehe Abwägung zur frühzeitigen 

Behördenbeteiligung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

In der städtebaulichen Begründung, Kapitel 3.10 heißt es: 

“Bei der Ausweisung von Sonderflächen für Windkraft ist gemäß des DOW 

Olefinverbunds von Windkraftanlagen selbst, ein Sicherheitsabstand von 1,1 x 

Nabenhöhe (Nabenhöhe zzgl. 10%) plus halbe Schutzstreifenbreite zu den 
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Leitungsachsen einzuhalten. Zu der Armaturenstation ASE 5 „Abstand zur 

nächsten oberirdischen Anlage > 1 Kilometer” einzuhalten.  

Andere Planvorhaben zeigen, dass durch entsprechende Gutachten im Rah-

men des BImSchG-Verfahrens von den pauschalen Sicherheitsregularien in 

Abstimmung mit dem Pipeline-Betreiber abgewichen werden kann. ...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Leitungskreuzung ist irrelevant für den Flächennutzungsplan, zumal die 

Pipeline außerhalb des Geltungsbereichs liegt.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Abwägung und Abstimmungsverlauf ist in den Abwägungstabellen doku-

mentiert.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In der städtebaulichen Begründung, Kapitel 3.10 heißt es: 

“Im Bereich des Sommerwegs verläuft die Pipeline Stade - Teutschenthal 

(PST) einschl. Steuerkabel der DOW Olefinverbund GmbH. Über die Leitungen 

ist ein Schutzstreifen von bis je 6 m Breite definiert. Des weiteren befindet 

sich südlich der Gemeindestraße Sommerweg die Armaturenstation ASE 5 der 

Pipeline PST. Der Schutzstreifen muss zu jeder Zeit begehbar, befahrbar sowie 

sichtfrei ist. ...” 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Diese Schutzauflagen werden im BImSchG-Verfahren festgelegt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zur Abwägung siehe oben.  

 

 

 

Die Abstimmung erfolgt im BImSchG-Verfahren.  
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Kapitel 3.11 Seismische Messstation Vierhöfen 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die ExxonMobil Production Deutschland GmbH, Betreiber der SON Vierhöfen, 

hat mitgeteilt: “... eine von uns veranlasste Prüfung des Einzelfalles hat erge-

ben, dass es durch die Errichtung der beiden WEA zu keiner unzulässigen Be-

einträchtigung der Messstation kommen wird." (Stellungnahme vom 

28.10.2025).  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Für den Flächennutzungsplan ist relevant, dass sich die Windenergienutzung 

grundsätzlich umsetzen lässt. Im FNP wird bereits ein Ausblick hinsichtlich der 

Vereinbarkeitsprüfung gegeben. Die tatsächliche Prüfung der Vereinbarkeit 

erfolgt grundsätzlich erst im Rahmen des BImSchG-Verfahrens.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die WEA-Standorte werden nicht in der Planzeichnung abgebildet, da diese 

durch den FNP nicht vorgegeben werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Für den Flächennutzungsplan ist relevant, dass sich die Windenergienutzung 

grundsätzlich umsetzen lässt. Die ist durch die Randlage der SON bereits ab-

sehbar.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Für den Flächennutzungsplan ist relevant, dass sich die Windenergienutzung 

grundsätzlich umsetzen lässt. Die ist durch die Randlage der SON bereits ab-

sehbar. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

Die Kritik kann nicht nachvollzogen werden. Die Äußerung, dass die SON “au-

ßerhalb liege” wird in der Begründung nicht gegeben. In der städtebaulichen 

Begründung, Kapitel 3.11 heißt es: 

“Im Bereich Vierhöfen befindet sich eine seismische Messstation (SON), die 

rund 4,8 km nordwestlich des Änderungsbereichs steht. Nur der westliche Teil 

des Änderungsbereichs ragt in den 5 km Schutzradius der SON. ...” 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die formulierten Schutzabstände können nach Einzelfallprüfung auch unter-

schritten werden und sind daher zu einem gewissen Maße abwägbar. Die 

ExxonMobil Production Deutschland GmbH, Betreiber der SON Vierhöfen, hat 

mitgeteilt: “... eine von uns veranlasste Prüfung des Einzelfalles hat ergeben, 

dass es durch die Errichtung der beiden WEA zu keiner unzulässigen Beein-

trächtigung der Messstation kommen wird." (Stellungnahme vom 

28.10.2025). 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf.  
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Siehe Abwägung zu Thema 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Es handelt sich nicht um eine “Sperrzone”, nach Einzelfallprüfung wurde dem 

Bau innerhalb zugestimmt (siehe oben).  

Zum Thema Alternativen- und Variantenprüfung siehe Sammelabwägung Pkt. 

1.16 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 226 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Schutz kritischer Infrastruktur siehe Sammelabwägung Pkt. 4.3 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Diese Inhalte sind in der Begründung, Kapitel 3.11 bereits vorhanden.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Konfliktträchtigkeit ist abhängig von der Anlagenkonfiguration, welche 

erst im Genehmigungsverfahren verhandelt wird. Für den Flächennutzungs-

plan ist relevant, dass sich die Windenergienutzung grundsätzlich umsetzen 

lässt. Die ist durch die Randlage der SON bereits absehbar. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Konfliktträchtigkeit ist abhängig von der Anlagenkonfiguration, welche 

erst im Genehmigungsverfahren verhandelt wird. Für den Flächennutzungs-

plan ist relevant, dass sich die Windenergienutzung grundsätzlich umsetzen 

lässt. Die ist durch die Randlage der SON bereits absehbar. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Hinweis der SON zu Folgekosten ist für die Flächennutzungsplanänderung 

irrelevant.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die formulierten Schutzabstände können nach Einzelfallprüfung auch unter-

schritten werden und sind daher zu einem gewissen Maße abwägbar. 

Zum Thema Schutz kritischer Infrastruktur siehe Sammelabwägung Pkt. 4.3 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Es gelten die Vorgaben des Betreibers. Die ExxonMobil Production Deutsch-

land GmbH, Betreiber der SON Vierhöfen, hat mitgeteilt: “... eine von uns ver-

anlasste Prüfung des Einzelfalles hat ergeben, dass es durch die Errichtung 

der beiden WEA zu keiner unzulässigen Beeinträchtigung der Messstation 

kommen wird." (Stellungnahme vom 28.10.2025). 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die genannten Unstimmigkeiten können nicht nachvollzogen werden. In der 

städtebaulichen Begründung, Kapitel 3.11. heißt es korrekt: 

“Im Bereich Vierhöfen befindet sich eine seismische Messstation (SON), die 

rund 4,8 km nordwestlich des Änderungsbereichs steht. Nur der westliche Teil 

des Änderungsbereichs ragt in den 5 km Schutzradius der SON. ...” 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zur Abwägung siehe oben.  
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Kapitel 3.12. Waldschutz 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In der Begründung wird erläutert, dass das Plangebiet keine Waldflächen 

überplant, diese aber sehr wohl unmittelbar angrenzen können. Der Flächen-

nutzungsplan ist nicht parzellenscharf. Minimale Überschneidungen zu den in 

der Biotoptypenkartierung abgebildeten sind daher möglich, aber nicht rele-

vant.  

Zum Thema Beeinträchtigung von Wald siehe Sammelabwägung Pkt. 1.7. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Mit der Planung werden keine Waldflächen in Anspruch genommen. Alle ge-

planten Anlagen stehen ausschließlich auf Acker. 

Die im Landschaftsrahmenplan dargestellte Waldverbundachse liegt westlich 

vom Plangebiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird wie folgt entsprochen: 

In der Begründung, Kapitel 3.12. wird bereits auf die Waldbrandgefahr einge-

gangen und auch die Nähe (unmittelbar angrenzend) erläutert sowie abgewo-

gen.  

Zum Thema Bedenken zu Brand und Havarie-Fall siehe Sammelabwägung Pkt. 

4.2 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die örtliche Feuerwehr wurde beteiligt. Im Rahmen der Zulassungsverfahrens 

nach BImSchG ist ein Brandschutzkonzept zu erarbeiten. Auf Ebene des Flä-

chennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Mit der Planung werden keine Waldflächen in Anspruch genommen. Alle ge-

planten Anlagen stehen ausschließlich auf Acker. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Mit der Planung werden keine Waldflächen in Anspruch genommen. Alle ge-

planten Anlagen stehen ausschließlich auf Acker. 

Zum Thema kumulativer Wirkungen siehe Sammelabwägung Pkt. 1.14. 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 246 
 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Das BfN-Script 640 hat den Titel “NaturschutzDigital”. Es hat nichts mit dem 

zu tun, was in der Einwendung behauptet wird. 

Avifauna und Fledermäuse wurden im Plangebiet und auch in den nördlich 

angrenzenden Waldgebieten kartiert und der Vorkommen bewertet. 

Es sind keine Brutvogelvorkommen von Vögeln der Anlage 1 zu § 45b 

BNatSchG verzeichnet worden. Gehölzbrüter und strukturgebundene Fleder-

mäuse weisen eine geringe Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen 

auf, insbesondere dann, wenn die Rotorspitzen ca. 80 bis 90 m über Grund 

herunterreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Es handelt sich nicht um einen Widerspruch. Im Plangebiet befinden sich 

keine Waldflächen, aufgrund der unmittelbaren Nähe und möglichen Über-

streichung durch die Rotoren sind die Schutzvorgaben im BImSchG-Verfahren 

dennoch zu beachten und prüfen.  
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Der Stellungahme wird nicht gefolgt. 

Es fand eine Beteiligung statt. Die untere Waldbehörde hat eine Stellung-

nahme in Benehmensherstellung mit dem Forstamt Sellhorn abgegeben, 

siehe Abwägungstabelle.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die in der Einwendung beschrieben Beeinträchtigungen der Klimaschutzfunk-

tionen des Waldes werden durch den Betrieb von Windenergieanlagen nicht 

beeinträchtigt. Das betrifft weder das Mikroklima oder die Luftfeuchte und 

erst recht nicht die CO2-Speicherung des Waldes. Das Ausmaß von kurzum-

triebigen, trockenen Kiefernwäldern ist ohnehin gering. Unter der anhalten-

den Trockenheit der letzten Jahre werden sie zur Quelle von CO2. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In Kapitel 3.3 wird auf das Vorranggebiet eingegangen, eine Wiederholung im 

Kapitel 3.12 ist nicht notwendig.  

Ein Zielabweichungsverfahren ist nicht notwendig.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Überprüfung der Auswirkungen auf das Waldbrand-Früherkennungssys-

tem wird im Rahmen des BImSchG-Antrags geprüft, da diese abhängig sind 

von dem Anlagenlayout. Eine Beteiligung der betroffenen Stellung erfolgt im 

BImSchG-Verfahren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Beeinträchtigung von Wald siehe Sammelabwägung Pkt. 1.7. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Bei Anlagenhöhen von 270 m und der tiefsten Rotorspitze von 80 bis 90 m ha-

ben Waldränder mit Höhen von ca. 20 m keinen Einfluss auf die Standsicher-

heit von Windenergieanlagen. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

Die örtliche Feuerwehr wurde beteiligt.  

Zum Thema Bedenken zu Brand und Havarie-Fall siehe Sammelabwägung Pkt. 

4.2 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die im RROP und Landschaftsrahmenplan dargestellten Verbundachsen 

“Wald” und Gewässer” am Osterbach werden durch den Bau und Betrieb von 

Windenergieanlagen nicht beeinträchtigt. 

Das BfN-Script 595 (2021) beschäftigt sich mit der Einbeziehung von Tierarten 

in die Planung und Gestaltung städtischer Freiräume. 2019 gab es dieses 

Script noch nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

Zum Thema Bedenken zu Brand und Havarie-Fall siehe Sammelabwägung Pkt. 

4.2 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die behauptete Schallschutzfunktion ist irrelevant und hat auch die Prognose 

keine Auswirkung.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Aussagen sind falsch. Im Windenergieerlass 2021 heißt es: “Entsprechend 

der Abschlusserklärung des Runden Tisches vom 3. 3. 2020 werden Kriterien 

zur Nutzung der Windenergie im Wald bei der Überarbeitung des LROP aufge-

nommen, die es ermöglichen den Wald als Potenzialfläche zu betrachten, 

auch wenn im Offenland noch Flächen zur Verfügung stehen.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Waldschutz wurde wie folgt abgewogen:  In den Kapiteln 3.4 und 3.3 der 

städtebaulichen Begründung wird erläutert, dass die raumordnerischen Be-

lange einem Bau von WEA im Wald nicht (grundsätzlich) entgegenstehen. Da-

bei wird auch auf die lokale Waldqualität (Kiefernwald) eingegangen. In  
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Kapitel 3.12 wird auf mögliche Einschränkungen verwiesen, wie etwa den 

Brandschutz, welcher auf BImSchG-Ebene zu prüfen ist. In Kapitel 4.2 wird er-

läutert, dass die Gemeinde keine Waldflächen beplanen will, unter Berück-

sichtigung anderer Belange (wie z.B. Abstand zu Innenbereichen) jedoch ein 

Überstreichen angrenzender Waldbereiche toleriert. Ökologische Auswirkun-

gen werden im Umweltbericht betrachtet. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In Plan Nr. 1 “Biotoptypen” ist deutlich zu erkennen, dass es sich bei den 

Waldfläche nur kleinste Anschnitte an den Außenkanten handelt, die auch in 

der Legende aufgeführt sind. Daher ist zwischen dem städtebaulichen Teil 

und dem Umweltbericht kein Wiederspruch erkennbar. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zur Abwägung siehe oben.  
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Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 261 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zur Abwägung siehe oben.  
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Kapitel 4.1. Gewählte Schutzabstände 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Auswirkungen werden im BImSchG-Verfahren anhand der tatsächlichen 

WEA-Standorte und –Typen ermittelt.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Es bedarf keinem gemeindlichen “Wind”-Konzept. 

Zum Thema Alternativen- und Variantenprüfung siehe Sammelabwägung Pkt. 

1.16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Gewählte Schutzabstände siehe Sammelabwägung Pkt. 2.5.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Flächennutzungsplan kann nur konkret Flächen für die Windenergie dar-

stellen ohne Variablen. Auf Genehmigungsebene wird geprüft, ob die Ab-

stände nach Regelwerden wie die TA, NBauO etc. von den WEA eingehalten 

werden.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Abwägung zur 55. FNP-Änderung ist abschließend. Es handelt sich jedoch 

um keine Konzentrationsplanung und kein gemeindeweites Konzept. Die Ge-

meinde kann bei der Abwägung zu anderen kommunalen Windenergiegebie-

ten möglicherweise andere Abstandskriterien festlegen.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Bei den Überlegungen zu Schutzabständen wurde berücksichtigt, dass die Ro-

torblätter über das Plangebiet hinausragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

Welche Kriterien geprüft wurden, wird aus den Unterpunkten in den Kapiteln 

4.1.1, 4.1.2 und 4.1.3 deutlich.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Nach § 1 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) handelt es sich bei dem Flä-

chennutzungsplan um den vorbereitenden Bauleitplan. Es hat einen überge-

ordneten Maßstab und ist nicht parzellenscharf. Die gewählte Plangrundlage 

sowie der Maßstab sind ausreichend, um das gemeindliche Planungsziel für 

die Flächen abgrenzen zu können.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Wohnbauflächen sind bereits genehmigt und nicht Teil der 55. FNP-Ände-

rung.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In Kapitel 4.3 wird auf die Sichtbarkeit bzw. Topographie eingegangen.  Die 

Bebauungsstruktur ist nicht ausschlaggebend, sondern die Differenzierung 

zwischen Innen- und Außenbereich.  
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Der Stellungnahme wird wie folgt entsprochen: 

Die Formulierung wird wie folgt geschärft: 

“Die im folgenden Kapitel aufgeführten Abstände zu Nutzungen sind die an-

genommenen Mindestwerte Richtwerte für die vorliegende Planung; sie stel-

len kein gemeindeweites Konzept dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die kommunale Windenergieplanung kann abweichend zum RROP eigene 

Mindestabstände annehmen. Lediglich Vorranggebiet mit einer für Windener-

gie unvereinbare Nutzungen oder Funktionen dürfen nach überplant werden 

(§245e Abs. 5 BauGB).  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Samtgemeinde Gellersen ist Trägerin der Bauleitplanung und daher ver-

antwortlich für zukünftige Planungen.  

Die Träger der öffentlichen Belange wurden beteiligt.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Mit “der Verwaltung bekannten Planungen” wird ausgedrückt, dass mögliche 

städtebauliche Entwicklungsabsichten, welche noch nicht im FNP abgebildet 

werden, auch Berücksichtigung bei der Abstandsanalyse finden. Es gibt keine 

Entwicklungsabsichten in Nähe zum Windpark, welche das Gebiet einschrän-

ken würden.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

In den Kapiteln sind keine Defizite erkennbar.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Mindestabstände wurden für die 55.-FNP-Änderung definiert und haben 

keine Allgemeingültigkeit. Andere geplante Windparks liegen zu weit ent-

fernt, als dass sie für die Abstandsherleitung relevant sind.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Alternativen- und Variantenprüfung siehe Sammelabwägung Pkt. 

1.16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In der Planzeichnung werden die dem Plangebiet nächstgelegenden Ab-

standsradien in hellblau abgebildet und vermaßt.  
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Der Stellungnahme wird wie folgt entsprochen:  

Die Plangrundlage (bislang DTK 5 aus dem Jahr 2023) wird in der Planzeich-

nung aktualisiert. Es ergeben sich dadurch jedoch keine Änderungen an der 

Planung. 

Die Lage der Bauflächen wurden der digitalen Fassung des FNP der Samtge-

meinde Gellersen entnommen (Stand der letzten Prüfung: 02.02.2026). 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die genannten Nachbargemeinden liegen zu weit entfernt, als dass sie für die 

Plangebietsabgrenzung relevant sind.  

Die Nachbargemeinden wurden im Rahmen der Beteiligungen über die Pla-

nung informiert. 
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Der Stellungnahme wird wie folgt entsprochen: 

In der Sammelabwägung zur frühzeitigen Beteiligung wurde dies bereits er-

läutert. Zusätzlich wird das Kapitel 4.1.2 wie folgt ergänzt: 

“ ... Es liegen keine konkreten Absichten vor, dass Siedlungsgebiet in Richtung 

des geplanten Windparks) zu erweitern. Das Siedlungsentwicklungskonzept 

der Samtgemeinde Gellersen bis 2030 sieht keine Siedlungsbereiche in Rich-

tung des Windparks vor.   

Zu einem späteren Zeitpunkt ist ein Heranrücken von Bebauung an den dann 

realisierten Windpark weiterhin möglich, sofern die Immissionswerte einge-

halten werden.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Abwägung siehe oben.  
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Kapitel 4.1.1 Abstände aus Naturschutzgründen 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Grundsätzlich gelten die in Anlage 1 zu § 45b BNatSchG aufgeführten Ab-

standsangaben als relevant. Der Schutz von Fledermäusen werden durch ent-

sprechende Abschaltungsalgorythmen gewährleistet. 

 

Zum BfN-Script 640 siehe oben. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Im Umweltbericht ist in Kap. 5.1 ein umfangreicher Katalog von Minderungs-

maßnahmen enthalten, die dem Vorsorgeprinzip gerecht werden. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Bei der aufgeführten Textstelle handelt es sich um ein Zitat aus dem RROP-

Entwurf.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Windenergieanlagen im Landschaftsschutzgebiet (LSG) siehe 

Sammelabwägung Pkt. 1.11.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Im Kapitel 4.1.1 wird aus dem RROP-Entwurf wie folgt zitiert: 

“(…) Im Landkreis Lüneburg ist das LSG LG 001 „Landschaftsschutzgebiet des 

Landkreises Lüneburg“ als Landschaftsschutzgebiete mit Bauverbot ausgewie-

sen. Gem. der neuen Rechtslage (Art. 1 Nr. 2 BNatSchG-Neu) sind Landschafts-

schutzgebiete auch bei Vorliegen eines Bauverbotes ab dem 1.2.2023 nicht 

mehr als harte Ausschlusszone zu berücksichtigen sein. Daher wird das vorbe-

zeichnete LSG hilfsweise gleichzeitig als weiche Ausschlusszone in die Potenti-

alflächenanalyse eingestellt. Dies ist zum einen darin begründet, dass es sich 

bei diesem Gebiet um eine Zusammenfassung unterschiedlicher Schutzgebiete 

handelt. Insbesondere setzt das LSG mehrere FFH-Gebiete in das nationale 

Recht um. Zum anderen wird mit diesem Schutzgebiet bezogen auf die Ge-

samtfläche des Landkreises ein nur vergleichsweise kleiner Flächenanteil ge-

schützt und es sind keine sehr großen zusammenhängenden Landschaftsteile 

in die Gebietskulisse inbegriffen. Da zugleich große bewaldete Flächen zusätz-

lich für die Windenergienutzung bereitgestellt werden können, wird deren 

Nutzung gegenüber einer Inanspruchnahme des LSG LG 001 präferiert.” 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Windenergieanlagen im Landschaftsschutzgebiet (LSG) siehe 

Sammelabwägung Pkt. 1.11. 

Die kommunale Windenergieplanung kann abweichend zum RROP eigene 

Windenergiegebiete ausweisen. Lediglich Vorranggebiet mit einer für Wind-

energie unvereinbare Nutzungen oder Funktionen dürfen nach überplant 

werden (§245e Abs. 5 BauGB). 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Kartierungen gehen über das Plangebiet hinaus und beschreiben damit 

auch den Zustand des betroffenen teils des Landschaftsschutzgebietes. 

Im kartierten Bereich befinden sich keine wertvollen Biotoptypen. Die LSG-

Ausweisung dient nicht dazu, ein FFH-Gebiet abzusichern. Die Bedeutung des 

Brut- und Rastvogelbestands wird als durchschnittlich mit allenfalls örtlicher 

Bedeutung bewertet. Das Plangebiet befindet sich am südlichen Rand des 

Schutzgebiets. Daher wird die ökologische Tragfähigkeit als nicht gefährdet 

betrachtet. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Benennung von Methoden, Zeitpunkten und Zielarten von Kartierungen 

ist nicht Aufgabe der städtebaulichen Begründung. Diese Angaben sind aus 

den mitausgelegten Kartierungen und dem Umweltbericht zu entnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Windenergieanlagen im Landschaftsschutzgebiet (LSG) siehe 

Sammelabwägung Pkt. 1.11 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Es wird nur detaillierter auf die jeweiligen Schutzgebiete eingegangen, sofern 

diese betroffen sind und eine Prüfung auf FNP-Ebene erforderlich ist. 

Zum Thema Schutzgebiete siehe Sammelabwägung Pkt. 1.10 
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Der Stellungnahme wir nicht gefolgt. 

Zur Abwägung siehe oben zu Thema 10.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema kumulativer Wirkungen siehe Sammelabwägung Pkt. 1.14. 

In dem Einwand handelt es sich nicht um kumulative Wirkungen, sondern um 

Wechselwirkungen. 

Die Beschreibung von Wechselwirkungen gehört nicht zum Aufgabenbereich 

der städtebaulichen Begründung. 
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Der wiederholten Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Erläuterungen siehe oben. 

Einen BfN-Leitfaden “Biotopverbund und Windenergie” gibt es nicht. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die UNB wurde in allen Verfahrensschritten und weiteren bilateralen Abstim-

mungen beteiligt, siehe auch Abwägungstabelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Sowohl in der avifaunistischen Kartierung als auch im Umweltbericht werden 
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Nachweise erbracht, dass die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nicht 

berührt werden. Es konnten auch keine Brutnachweise von kollisionsgefähr-

deten Vögeln der Anlage 1 zu § 45b BNatSchG erbracht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Umweltprüfung erfolgt im Umweltbericht, Teil der Begründung.  

Diese Flächennutzungsplanänderung stellt lediglich eine Fläche für Windener-

gieanlagen (WEA) bereit und muss lediglich beurteilen, ob in der dargestellten 

Fläche grundsätzlich für WEA möglich sind. Dies ist der Fall.   

Konkrete Darstellungen und Festlegungen erfolgen erst im nachfolgenden Ge-

nehmigungsverfahren nach BImSchG. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Wiederspruch ist nicht vorhanden. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die konkrete Abstandsprüfung kann erst auf Genehmigungsebene erfolgen, 

da erst dann die Anlagenstandorte geprüft werden.  

Zum Thema Gewählte Schutzabstände siehe Sammelabwägung Pkt. 2.5. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Ein hydrogeologisches Gutachten wird - sofern erforderlich - im Rahmen der 

BImSchG-Verfahren erstellt.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema kumulativer Wirkungen siehe Sammelabwägung Pkt. 1.14. 

Auch in diesem Einwand werden Wechselwirkungen und kumulative Wirkun-

gen verwechselt. 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 304 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum LSG und Naturpark sind keine Abstände einzuhalten.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Das Thema Erholung wird im Kap. 3.1. des Umweltberichtes behandelt. Die 

Flächen des LSG sind nicht grundlegend anders zu beurteilen als die übrigen 

Flächen. LSG sind in § 26 BNatSchG ausdrücklich für WEA freigegeben. 
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Der wiederholten Stellungnahme wird nicht gefolgt 

Erläuterungen siehe oben. 

Bei dem LSG handelt es sich nicht um die Sicherung eines FFH-Gebiets, es sind 

auch keine wertvollen Kernbereiche betroffen. Plangebiet überlagert das LSG 

nur in zwei kleinen Teilbereichen am Rand des LSGs 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Das LSG wird durch die randliche Bebauung nicht wesentlich beeinträchtigt 

und wurde daher gegenüber anderen Faktoren, wie z.B. Abstand zur Wohn-

nutzung zurückgestellt. Die geplanten Windenergieanlagen mit den dauerhaft 

zu erhaltenden Nebenflächen befinden sich fast ausschließlich auf intensiv ge-

nutzten Ackerflächen von geringem ökologischem Wert. 

Zum Thema Alternativen- und Variantenprüfung siehe Sammelabwägung Pkt. 

1.16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Abwägung erfolgt durch den abschließenden Beschluss der Samtge-

meinde und ist eine politische Entscheidung. Grundlage sind die Planunterla-

gen und das hier vorliegende Dokument. Damit ist die Abwägung dokumen-

tiert. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zur Abwägung siehe oben.  
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Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 311 
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Kapitel 4.1.2 Abstände zu schützenswerten Nutzungen 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Gewählte Schutzabstände siehe Sammelabwägung Pkt. 2.5. 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 313 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Beurteilung des Schalls ist abhängig von dem WEA-Anlagenlayout und 

wird daher nicht der Abstandsfindung des FNP zugrunde gelegt. Die Einhal-

tung der Vorschriften zum Schallschutz ist Sache der Genehmigungsebene. 

Zum Thema Bedenken wegen Schall siehe Sammelabwägung Pkt. 2.1 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Anlagentyp kann nicht im FNP geregelt werden. Die Ausweisung von FNP-

Flächen kann nicht dynamisch erfolgen. Der FNP nimmt daher vorsorglich Ab-

stände an, die genaue Überprüfung, ob die WEA-Vorhaben die Immissions-

werte einhalten, kann daher erst auf Genehmigungsebene im BImSchG-Ver-

fahren erfolgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Infraschall bedingt keine weiteren Abstandserfordernisse über die des 

Schalls hinaus. 

Zum Thema Bedenken wegen Infraschall siehe Sammelabwägung Pkt. 2.2.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In Deutschland erfolgt die Beurteilung gemäß TA Lärm.  

Zum Thema Bedenken wegen Schall siehe Sammelabwägung Pkt. 2.1 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Beurteilung erfolgt nach bauleitplanerischen Gesichtspunkten. Die grund-

sätzliche Schutzwürdigkeit wird nicht abgesprochen. 

Im Außenbereich ist die Bedeutung der Wohnnutzung und der Windenergie-

gebiet gewandten Schutzwürdigkeit jedoch insgesamt geringer einzustufen 

gegenüber dem Innenbereich. Das Schutzinteresse ist in der Regel hinrei-

chend gewahrt, wenn ein Immissionsrichtwert von 60 dB(A) für die Tageszeit 

nicht überschritten wird (Quelle: LAI-Hinweise zur Auslegung der TA Lärm, 

Stand: 24.02.2023). Erst ab ca. 65 dB(A) ist das Risiko für lärmbedingte Krank-

heiten bei längerer Einwirkung erhöht.   

Zum Thema Bedenken wegen Schall siehe Sammelabwägung Pkt. 2.1 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Es wird in den Unterlagen mehrfach darauf hingewiesen, dass eine Beurtei-

lung der Schallimmissionswerte erst auf Genehmigungsebene erfolgt (u.a. 

städtebauliche Begründung, Kapitel 3.6 und Kapitel 4.1.2). 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Es gibt keine widersprüchlichen Aussagen. In Kapitel 4.1.2 wird nicht von ei-

nem “ausreichenden” Abstand gesprochen, vielmehr handelt es sich bei den 

1.000 m um einen vorsorglichen Mindestabstand. Die konkret einzuhaltenden 

Abstände bzw. Maßnahmen wie Abschaltzeiten sind abhängig von der tat-

sächlichen Lage und Höhe der WEA und daher erst im Genehmigungsverfah-

ren nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG-Verfahren) abschließend 

zu prüfen. 
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Der Stellungnahme wird wie folgt entsprochen: 

Die Beurteilung hinsichtlich der bedrängenden Wirkung (2H-Regel) erfolgt im 

BImSchG-Verfahren.  

Die Aussage im Kapitel 4.1.2 wird wie folgt angepasst: 

“Die Abgrenzung der örtlichen Rahmen wurde so gewählt, dass Mindestanfor-

derungen hinsichtlich der Begrenzung von negativen Einflüssen, z.B. der soge-

nannten optischen Bedrängnis, gegeben sind.” 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut “Mensch” werden im Umweltbericht ge-

prüft.  

Zum Thema kumulativer Wirkungen siehe Sammelabwägung Pkt. 1.14. In dem 

Einwand geht es um Wechselwirkungen. 

Den aufgeführten UBA-Leitfaden gibt es nicht. 

Die Zulässigkeit wird im nachfolgenden Genehmigungsverfahren nach Bun-

des-Immissionsschutzgesetz (BImSchG-Verfahren) beurteilt.   
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Schulen, KiTas und sonstige Einrichtungen, die in der  

TA-Lärm nicht explizit genannt werden und von der Art der baulichen  

Nutzung nicht dem Gewerbe zuzurechnen sind, können - je nach Kontext - 

dem Schutzanspruchs eines Wohn- oder Mischgebietes zugeordnet werden. 

Dadurch begründen sich keine höheren Mindestabstandswerte.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Gesonderte psychologische Untersuchungen sind in der Bauleitplanung nicht 

erforderlich. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Gemeinde hat anhand der Baugenehmigungen geprüft, welchen Schutz-

anspruch die Wochenendhäuser haben und keine Hinweise darauf gefunden, 

die für die Zuordnung als ein Kurgebiet sprechen. Daher können die Wochen-

endhäuser analog zum Wohnen im Außenbereich angenommen werden.  

Die Wochenendhäuser sind umgeben von dichten Bäumen, eine Sichtbezie-

hung in Richtung WEA besteht daher nicht.  

Die abschließende Beurteilung erfolgt auf Genehmigungsebene.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In der Planzeichnung werden in hellblau die relevanten Abstandsradien abge-

bildet und vermaßt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die genannten Abstände sind ausschlaggebend für die Genehmigungsebene, 

auf FNP-Ebene ergeben sich daraus noch keine generellen Freihaltezwänge.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In Kapitel 4.1.2 wird nicht von einem “ausreichenden” Abstand gesprochen, 

vielmehr handelt es sich bei den 1.000 m um einen vorsorglichen Mindestab-

stand. Die konkret einzuhaltenden Abstände bzw. Maßnahmen wie Abschalt-

zeiten sind abhängig von der tatsächlichen Lage und Höhe der WEA und daher 

erst im Genehmigungsverfahren nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BIm-

SchG-Verfahren) abschließend zu prüfen. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Topografie ist nicht so ausgeprägt, dass größere Mindestabstände not-

wendig würden, siehe Plangrundlage auf der Planzeichnung.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zwischen den von dem Windpark Kirchgellersen betroffenden Gemeinden 

Westergellersen, Kirchgellersen und Dachtmissen gibt es keine Windparks 

oder Windparkplanungen, welche erhöhte Mindestabstände begründen wür-

den.  

Zu kumulativen Wirkungen siehe Sammelabwägung Pkt. 1.14. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In Kapitel 4.1.2 wird nicht von einem “ausreichenden” Abstand gesprochen, 

vielmehr handelt es sich bei den 1.000 m um einen vorsorglichen Mindestab-

stand. Die konkret einzuhaltenden Abstände bzw. Maßnahmen wie Abschalt-

zeiten sind abhängig von der tatsächlichen Lage und Höhe der WEA und daher 

erst im Genehmigungsverfahren nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BIm-

SchG-Verfahren) abschließend zu prüfen. 

Die Grundschule in Kirchgellersen wurde beachtet. Pflegeeinrichtungen und 

Krankenhäuser sind im Umfeld nicht vorhaben.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema gewählte Schutzabstände siehe Sammelabwägung Pkt. 2.5 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Aufgrund der großen Entfernung ist eine planerische Abschätzung ausrei-

chend. Gesonderte Untersuchungen sind nicht erforderlich. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Modellflugverein wurde beteiligt. Der Modellflugverein kann an dem 

Standort nicht weitergeführt werden, da der Pachtvertrag gekündigt wurde. 

Einen Anspruch auf das Fortbestehen des Vereins an dieser Stelle besteht 

nicht. Daher muss dieser bei der Plangebietsabgrenzung nicht berücksichtigt 

werden.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Es fanden sowohl eine Informationsveranstaltung sowie eine frühzeitige Öf-

fentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs 1 BauGB statt (siehe Verfahrensver-

merke auf der Planzeichnung sowie Abwägungstabelle).  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Alternativen- und Variantenprüfung siehe Sammelabwägung Pkt. 

1.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Festlegung des Abstandswertes zu Siedlungen liegt im Ermessen der pla-

nenden Instanz (hier: Samtgemeinde). 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Gewählte Schutzabstände siehe Sammelabwägung Pkt. 2.5 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die getroffene Aussage lautet “Planerische Mindestabstände zu den oben ge-

nannten Nutzungen werden nicht vorgegeben” und bezieht sich lediglich auf 

die weiteren Sport- und Freizeitflächen.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Ausweisung als Rotor-Out ist möglich und auch praxisüblich (siehe Wind-

energieflächenbedarfsgesetz - WindBG). In den Planunterlagen werden eben-

falls die Auswirkungen einer möglich Überstreichung der Flächen außerhalb 

berücksichtigt.  

Die tatsächliche Bewertung erfolgt auf Genehmigungsebene. 

Zum Thema Rotor-Out siehe Sammelabwägung Pkt. 4.4. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Bedenken wegen (Schlag-)schatten, Rotation und Disko-Effekt 

siehe Sammelabwägung Pkt. 2.4 sowie Umweltbericht, Kapitel 5.1.3 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Lärmbewertung erfolgt auf Genehmigungsebene. 

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf.  

Zum Thema Bedenken wegen Nachtbefeuerung siehe Sammelabwägung Pkt. 

2.8.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf.  

Zum Thema Bedenken wegen Eisabwurf siehe Sammelabwägung Pkt. 4.1 

Zum Thema Bedenken zu Brand und Havarie-Fall siehe Sammelabwägung Pkt. 

4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die zeitliche Nutzungsaktivität begründet keinen Mindestabstand.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Errichtung von Windenergieanlagen liegt gemäß § 1 Abs. 1 EEG im überra-

genden öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit. Die 

Samtgemeinde sieht hier dem Vorrang der Energieproduktion gegenüber der 

(uneingeschränkten) Erholungsnutzung.  

Erholungswege können auch innerhalb des Windparks bestehen bleiben.  

Zum Thema Beeinträchtigung des Landschaftsbildes / der Erholungseignung 

siehe Sammelabwägung Pkt. 2.7.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten, welche gemäß TA Lärm ei-

nen erhöhten Lärmschutz genießen, sind im Umfeld nicht vorhanden.  

Arztpraxen befinden sich im beplanten Innenbereich und sind daher bereits 

berücksichtigt. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Wochenendhäuser werden analog wie die Wohnnutzung im Außenbe-

reich behandelt. Wochenendhäuser dienen – wie der Name schon sagt – nur 

dem vorübergehenden Aufenthalt. Dauerwohnen ist darin nicht zulässig. Die 

tatsächliche Beurteilung erfolgt auf Genehmigungsebene.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In Kapitel 3.6 Immissionsschutz wird auf die Möglichkeit der Betriebsregelun-

gen eingegangen, diese sind jedoch nicht Bestandteil einer Flächennutzungs-

planänderung.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Bedenken wegen Schall siehe Sammelabwägung Pkt. 2.1 
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Der Stellungnahme wird wie folgt entsprochen: 

Im Rahmen der Abwägung zur frühzeitigen Beteiligung wurde sich zum Thema 

Siedlungsentwicklung bereits geäußert, zusätzlich wird die städtebauliche Be-

gründung, Kapitel 4.1.2 Abstände zu schützenswerten Nutzungen ebenfalls 

wie folgt ergänzt: 

“Es liegen keine konkreten Absichten vor, dass Siedlungsgebiet in Richtung  

des geplanten Windparks) zu erweitern. Das Siedlungsentwicklungskonzept  

der Samtgemeinde Gellersen bis 2030 sieht keine Siedlungsbereiche in Rich- 

tung des Windparks vor.   

Zu einem späteren Zeitpunkt ist ein Heranrücken von Bebauung an den dann  

realisierten Windpark weiterhin möglich, sofern die Immissionswerte einge- 

halten werden.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Es wurden auch die Nachbargemeinden analysiert. In der Planzeichnung wer-

den u.a. die Abstände zu Dachtmissen und Wappenhorn ersichtlich. Die Nach-

bargemeinden wurden ebenfalls beteiligt. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Bedenken wegen Schall siehe Sammelabwägung Pkt. 2.1 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Es liegen keine konkreten Absichten vor, dass Siedlungsgebiet in Richtung  

des geplanten Windparks) zu erweitern, siehe auch Abwägung oben zu 

Thema 39.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Nachbargemeinen wurden beteiligt und haben z.T. auch Stellungnahme 

abgegeben, siehe Abwägungstabellen.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Sichtachsen wurden freigehalten, siehe Kapitel 4.2. Betroffene denkmalge-

schützte Gebäude liegen nicht vor, siehe Stellungnahme der unteren Denk-

malbehörde (Landkreis Lüneburg).  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Abstandsradien sind in der Planzeichnung ersichtlich.  
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Der Stellungnahme wird überwiegend nicht gefolgt, zur Abwägung siehe 

oben.  
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Kapitel 4.1.3 Abstände zu technischen Infrastrukturen 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der FNP kann keine konkreten Abstände festlegen. Dies ist kein Regelungsin-

halt einer FNP-Änderung, sondern wird erst auf Genehmigungsebene geklärt. 

Die Lage der Leitung ist in der Planzeichnung abgebildet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Ausschlaggebend ist die Stellungnahme der Leitungsbetreiber.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In der städtebaulichen Begründung wird auf kein “Gutachten zur Abstandser-

mittlung” verwiesen.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In der Planzeichnung sind sowohl die Leitung sowie der 20 m Mindestschutz-

streifen abgebildet.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Diese Abwägung erfolgt auf Genehmigungsebene. 

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Diese Abwägung erfolgt auf Genehmigungsebene. 

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Stellungnahmen können der ausgelegenen Abwägungstabelle entnom-

men werden. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Diese Abwägung ist anhängig vom Anlagenlayout und kann daher erst auf Ge-

nehmigungsebene erfolgen.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Vorsorglich wird die Richtfunktrasse einschließlich Schutzstreifen vom Plange-

biet ausgenommen. 

Die Vereinbarkeit wird auch Genehmigungsebene nochmals geprüft.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Untergeordnete Leitungen wie z.B. Hausstromanschlüsse sind auf FNP-Ebene 

nicht relevant und erst bei der konkreten Anlagenplanung zu berücksichtigen. 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Eine Einbindung von Katastrophenschutzbehörden ist nicht erforderlich, bzw. 

erfolgte über die Einbindung des Landkreises.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der FNP setzt keine Höhenbegrenzung fest und kann dies auch nicht zum Re-

gelungsinhalt machen.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Bauphase ist nicht Teil einer Flächennutzungsplanänderung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Eine Kosten- und Haftungsabschätzung ist nicht Regelungsinhalt einer Flä-

chennutzungsplanänderung.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die FNP-Änderung legt lediglich vorsorgliche Mindestabstände fest. Die kon-

krete Überprüfung der Vereinbarkeit erfolgt im Rahmen des BImSchG-Verfah-

rens.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Bei dem Vorranggebiet Rohrfernleitung handelt es sich um eine linienhafte 

Darstellung, die Abwägung erfolgt in der städtebaulichen Begründung, Kapitel 

3.3.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Plangrundlage wird aktualisiert, es ergeben sich jedoch keine neuen Er-

kenntnisse. Die Bezeichnung wurde bereits angepasst. 

Der Leitungsverlauf wurde vom Vermessungsbüro digital übermittelt und ist 

maßstabsgetreu in der Planzeichnung übernommen.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 369 
 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird gefolgt.  

Stromfreileitungen sind im Umfeld nicht vorhanden, die die WEA-Errichtung 

einschränken.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Sowohl im Kapitel 3.10. also auch in der Planzeichnung wird auf die Armatu-

renstation eingegangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Bauausführungsplanung ist nicht Teil einer Flächennutzungsplanände-

rung.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Stellungnahmen sind in der Abwägungstabelle zur frühzeitigen Beteili-

gung aufgeführt, welche auch im Rahmen der formellen Beteiligung ausgele-

gen haben.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Das LBEG wurde beteiligt. Die Schutzzone ist in der Planzeichnung abgebildet. 

Die ExxonMobil Production Deutschland GmbH, Betreiber der SON Vierhöfen, 

hat mitgeteilt: “... eine von uns veranlasste Prüfung des Einzelfalles hat erge-

ben, dass es durch die Errichtung der beiden WEA zu keiner unzulässigen Be-

einträchtigung der Messstation kommen wird." (Stellungnahme vom 

28.10.2025). 
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Der Stellungnahme wird überwiegend nicht gefolgt, zur Abwägung siehe 

oben.  
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Kapitel 4.2 Konzeptionelle gemeindliche Überlegung 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Durch die Gemeindeöffnungsklausel des § 245e Abs. 5 BauGB können Kom-

munen über die in den Regionalordnungsplänen vorgesehenen Windenergie-

gebiete (VRG Wind) hinaus ebenfalls kommunale Windenergiegebiete aus-

weisen. Ein Zielabweichungsverfahren ist nicht erforderlich.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Abwägung zum RROP erfolgt in Kapitel 3.3 der städtebaulichen Begrün-

dung, ebenso wird auf die Gemeindeöffnungsklausel verwiesen und die Mög-

lichkeit, ohne Zielabweichungsverfahren von dem RROP abzuweichen.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Für die kommunale Windenergieplanung ist kein samtgemeindeweites Kon-

zept notwendig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Eignung ergibt sich aus den Prüfkriterien der Kapitel 2 und 3.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Nachbargemeinden wurden beteiligt und haben z.T. auch Stellungnahmen 

abgegeben, siehe Abwägungstabellen und Verteilerliste zur Behördenbeteili-

gung.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Samtgemeinde muss keine Potenzialanalyse für das Gemeindegebiet 

durchführen. In dem Kapitel 4.2 ist beschrieben, warum nicht die Süd-, Ost- 

oder Westseite von Kirchgellersen beplant werden sollen.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Samtgemeinde ist frei in der Wahl der Kriterien, unabhängig von denen 

der Raumordnung. 

Zum Thema Gewählte Schutzabstände siehe Sammelabwägung Pkt. 2.5. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Es handelt sich um keinen Widerspruch. Das Plangebiet überplant keine 

Waldflächen, eine unmittelbare Angrenzung und daher ggf. Überstreichung 

der Rotoren wird hingenommen. Ein avifaunistisches Gutachten liegt den 

Planunterlagen bei.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt bzw. kann nicht nachvollzogen werden. 

In Kapitel 4.2 wird nicht auf den Umweltbericht verwiesen. Erkenntnisse aus 

dem Umweltbericht sind in die Schutzabstandsprüfung eingeflossen, sofern 

diese relevant sind (siehe z.B. Kapitel 4.1.1).  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Auf die archäologischen Belange angrenzend zum Plangebiet wird verwiesen, 

siehe Kapitel 3.7 der städtebaulichen Begründung.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Windpark Kirchgellersen und das Wind VRG BAR_02 führen zu keiner op-

tischen Überbelastung, siehe Kapitel 4.3. Bei der Untersuchung des Schalls – 

erfolgt gutachterlich im Rahmen des BImSchG-Verfahrens - werden die je-

weils bestehende Schallimmissionen berücksichtigt.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Interessenkonflikt und Profitinteresse siehe Sammelabwägung 

Pkt. 5.1 

Zum Thema Bedenken wegen privatwirtschaftlicher Interessen siehe Sammel-

abwägung Pkt. 5.2 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Bei der Flächennutzungsplanänderung handelt es sich um einen vorbereiten-

der Bauleitplan. Er stellt die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung der Ge-

meinde dar, schafft aber noch kein direktes Baurecht (für WEA ist noch eine 

Genehmigung nach BImSchG erforderlich) und greift nicht unmittelbar in das 

Eigentum ein.  

Im vorliegenden Falle ist die Errichtung eines Bürgerwindparks beabsichtigt, 

die Flächen wurden bereits gesichert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird wie folgt entsprochen: 

Die Prüfung, ob ein Beschleunigungsgebiet auszuweisen wird, wird um eine 

Tabelle ergänzt, welche die Prüfkriterien leicht nachvollziehbar  
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zusammenfasst (siehe städtebauliche Begründung, Kapitel 1.1). Im Ergebnis 

werden die Ausschlusskriterien jedoch weiterhin nicht erfüllt und daher ist 

eine Ausweisung als Beschleunigungsgebiet verpflichtend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird wie folgt entsprochen: 

Die Formulierung in Kapitel 4.2 wird wie folgt angepasst: 

“ ... Es ist anzunehmen, dass diese Flächenausweisung durch die Gemeinde 

eine spätere Superprivilegierung gemäß § 249 Abs. 7 BauGB im Landkreis 

verhindert.” 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In der Begründung werden die Prüfkriterien offengelegt, siehe Kapitel 4.1.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Eine Bewertungsmatrix ist nicht erforderlich. Den Planunterlagen liegt eine 

Planzeichnung bei.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Interessenkonflikt und Profitinteresse siehe Sammelabwägung 

Pkt. 5.1 

Zum Thema Bedenken wegen privatwirtschaftlicher Interessen siehe Sammel-

abwägung Pkt. 5.2 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Den Widerspruch gibt es nicht 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Notwendigkeit der Planung ist in den Kapitel 3.1. – 3.3 der Begründung 

hergeleitet. 

Zu berücksichtigen sind insbesondere die Ziele des Erneuerbare-Energien-Ge-

setzes (EEG 2023). Danach hat bis 2035 die Stromerzeugung „nahezu treib-

hausgasneutral“ zu erfolgen. Der Anteil der erneuerbaren Energien ist bis 

2030 auf 80 % zu steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde im § 2 EEG fest-

gesetzt: „Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen …  liegen im überragen-

den öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die 

Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist,  
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sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durch-

zuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.“ 

Die Planung ist daher dringend erforderlich. 

Die Aufstellung eines Energiekonzeptes ist nicht erforderlich. 

Zum Thema Bedenken zu Ausbaubedarfen, Stromanschluss und Wirkungsgrad 

der Windenergie siehe Sammelabwägung Pkt. 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Bedenken wegen Schall siehe Sammelabwägung Pkt. 2.1 

Zum Thema Bedenken wegen Infraschall siehe Sammelabwägung Pkt 2.2  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Landkreis wurde beteiligt, siehe Stellungnahmen in den Abwägungstabel-

len.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Nachbargemeinden wurden beteiligt. 

Die Belange der Nachbargemeinden wurden berücksichtigt, siehe u.a. Ab-

standsradien auf der Planzeichnung.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Flächennutzungsplanänderung trägt zur Anrechenbarkeit bei, siehe Kapi-

tel 8 der städtebaulichen Begründung.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Interessenkonflikt und Profitinteresse siehe Sammelabwägung 

Pkt. 5.1 
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Der Stellungnahme wird überwiegend nicht gefolgt, zur Abwägung siehe 

oben.  

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 401 

 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 402 

 

 

Abwägung siehe oben.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 403 

 

Kapitel 4.3 Prüfung der optischen Umfassung 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In der Begründung wird erläutert, wie die Methodik angewandt wurde und 

anhand der Karten (Abb. 7 – 9) nachvollziehbar, wie die Winkel zustande 

kommen.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 404 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Für das Land Niedersachen gibt es kein Gutachten als Bewertungsgrundlage. 

Der Landkreis Lüneburg stützt sich bei der RROP-Erstellung ebenfalls auf die 

Erkenntnisse aus dem Gutachten von Umweltplan. Die topografischen Bedin-

gungen vor Ort weisen keine starken Differenzen auf, welche eine grundle-

gende Abweichung rechtfertigen würden. Die 120 Grad sind außerdem kein 

festes Kriterium, sondern abwägbar.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 405 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Es wird nicht behauptet, dass die WEA nach 3 km nicht mehr sichtbar sind. 

Vielmehr ergeben sich die 3 km annährungsweise aus dem optischen Verhält-

nis des Gesichtsfeldes vom freien Horizont zur WEA (siehe Kapitel 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die topografischen Bedingungen vor Ort weisen keine starken Differenzen 

auf, welche eine grundlegende Abweichung rechtfertigen würden. 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 406 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In der Abb. 7 wird deutlich, dass Dachtmissen 120 Grad umfasst wird.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Auch FNP-Ebene wird anhand der optischen Umfassung annährungsweise die 

optische Umfassung betrachtet. Diese kann nicht konkreter ausfallen, da es 

sich sowohl bei dem Plangebiet als auch die Wind VRG um Planungsstände 

und dort noch keine WEA errichtet wurden.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 408 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In dem Prüfbereich gibt es keine raumbedeutsamen, bestehenden Wind-

parks.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 409 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Auf FNP-Ebene wird keine Referenzanlage vorgegeben. Die vom Vorhabenträ-

ger beabsichtigte WEA-Anlagentyp ordnet sich der Referenzanlage der Be-

rechnung unter, die Beurteilung erfolgt also “zur sicheren Seite hin”.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 410 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die topografischen Bedingungen vor Ort weisen keine starken Differenzen 

auf, welche eine grundlegende Abweichung rechtfertigen würden. 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 411 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Bei der Beurteilung wurde hilfsweise der geografische Mittelpunkt der Ortsla-

gen ermittelt anhand der Ortsumfassung gemäß DTK-Karte, anhand deren äu-

ßeren Punkte ein Kreis konstruiert wurde, dessen Zentrum als Ortsmittel-

punkt angenommen wird. In den Abb. 7-9 sind diese in Pink ablesbar. Die Ge-

nauigkeit der Ermittlung erfolgt auf Maßstabsebene 1:50.000.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 412 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Nachtwirkung hat keinen Einfluss auf die Prüfkriterien der optischen Um-

fassung.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 413 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Einen UBA 2022 Leitfaden gibt es nicht. Relevante UBA-Quellen beschäftigen 

sich mit Kumulations-/Kombinationsanalysen. 

In Kap. 4.3 der städtebaulichen Begründung geht es um die optische Umfas-

sung von Ortslagen in der näheren Umgebung. Die Ausführungen sind kon-

gruent zum Umweltbericht. 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der genannte BfN-Leitfaden ist keine Vorgabe, sondern lediglich eine Pla-

nungshilfe. Die rechtlichen Vorgaben haben sich seit seiner Erstellung grund-

legend geändert (wesentlich erhöhte gesetzliche Ausbauziele, Festlegung von 

erneuerbaren Energien als "überragendes öffentliches Interesse”). 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Wohnnutzung im Außenbereich bleiben bei der Betrachtung von opti-

schen Wirkungen unberücksichtigt, da sie, auch aufgrund der Privilegierung 

von Windenergieanlagen im Außenbereich, einen geringen Schutzanspruch 

aufweisen. Die Prüfung hinsichtlich des optischen Bedrängnisses (2H-Regel) 

bleibt weiterhin verpflichtend und erfolgt auf Genehmigungsebene.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 416 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Umfassung Westergellersen von 133 Grad wird als verträglich eingestuft, 

da es sich um keine durchgängige Umfassung handelt (31 Grad WEA, 39 Grad 

frei, 19 Grad WEA, 32 Grad frei, 12 Grad WEA, 227 Grad frei) und nur nördlich 

der Siedlungsbereiches gebündelt wird und die attraktivere Südseite freige-

halten wird. Einerseits kann durch eine Rotor-Out Option die Grenzbereiche 

überschritten werden, andererseits werden die Windenergieflächen nicht 

durchgängig mit WEA bestanden, sondern lediglich eine lückenhafte Bebau-

ung entstehen.  

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 417 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Prüfung erfolgt im BImSchG-Verfahren, sofern erforderlich. Zum Thema 

Denkmalschutz und Archäologie siehe auch Kapitel 3.7 der städtebaulichen 

Begründung.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 418 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der LK Lüneburg verfolgt im RROP-Entwurf einen Prüfbereich von 3 km zum 

Mittelpunkt.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 419 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Im Kapitel 4.3 wird die optische Umfassung der Planung abgewogen. Nach 

planerischer Beurteilung darf ebenfalls von einer “Verträglichkeit” gespro-

chen werden. Es ist das Wesen der Abwägung, dass Bewertungen vorgenom-

men werden. 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 420 
 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Abb. 7-9 zeigen die Prüfkarten, welche mithilfe von CAD-Zeichnungen er-

stellt wurden im Maßstab und mit amtlicher Kartengrundlage.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 421 
 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Prüfung der Umfassung erfolgt in Bezug auf die gesamte Ortslage. Sie gilt 

für alle Personen unabhängig von der Anzahl. Eine Erhebung der Personen-

zahl ist nicht erforderlich. 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 422 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Einwendungen wurden geprüft und abgewogen, siehe Abwägungstabel-

len.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Es ist unverständlich, warum die optische Wirkung einer WEA stärker sein 

soll, wenn sie teilweise von einem Hügel verdeckt wird. Von Anlagen auf ei-

nem Hügel ist in den Planunterlagen nicht die Rede. 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 423 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die saisonalen Unterschiede sind für die Beurteilung nicht relevant.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 424 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Simulationen und Visualisierungen sind nicht erforderlich, um für den Prüf-

maßstab Aussagen zu generieren.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 425 
 

 

 

 

 

 

 

Den Stellungnahmen wird überwiegend nicht gefolgt, zur Abwägung siehe 

oben.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 426 
 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 427 
 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 428 

 

Kapitel 4.4 Geplante Darstellung im Änderungsbereich Kirchgellersen 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die genaue Verortung lässt sich anhand der Planzeichnung nachvollziehen. 

Die Maßstäblichkeit ist für die Flächennutzungsplanänderung hinreichend ge-

nau. 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 429 
 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Sonstige Sondergebiete können über die Zweckbestimmtheit den Planungs-

willen der Gemeinde ausdrücken. Daher lassen sich auch kombinierte Darstel-

lung abbilden, die wohl eine Nutzung für Windenergie vorsehen, also auch die 

landwirtschaftliche Nutzung zwischen den WEA ermöglichen.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 430 
 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Für die Errichtung von Windenergieanlagen in einem ausgewiesenen Wind-

energiegebiet ist kein Bebauungsplan zwingend erforderlich, sofern die Fläche 

bereits im FNP oder im RROP entsprechend dargestellt ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Bauausführung und das Anlagenlayout sind Regelungsinhalt eines Flä-

chennutzungsplans. In Kapitel 4.5 werden lediglich zur Veranschaulichung auf 

unverbindliche Planungsparameter hingewiesen.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 431 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Kriterien wurden geprüft, siehe u.a. Kapitel 1.1 der städtebaulichen Be-

gründung.  

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 432 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Gemäß § 5 Abs. 4 BauGB sind Planungen und sonstige Nutzungsregelungen, 

die nach anderen gesetzlichen Vorschriften festgesetzt sind nachrichtlich zu 

übernehmen.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 433 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Das Landschaftsschutzgebiet wurde gemäß § 5 abs. 4 BauGB nachrichtlich 

übernommen.  

Zum Thema Windenergieanlagen im Landschaftsschutzgebiet (LSG) siehe 

Sammelabwägung Pkt. 1.11 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 434 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Behauptungen sind falsch. Die Flächennutzungsplanänderung hat keine 

“einzelnen Biotoptypen” übernommen. Die nachrichtliche Übernahme dient 

dem Informationszweck und macht auf andere planungsrelevante Regelun-

gen dort aufmerksam.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 435 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB wurden bei der Planaufstellung berücksichtigt und in 

die Abwägung eingestellt.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 436 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Eine Priorisierung ist nicht erforderlich. Es steht dem Eigentümer frei, die eine 

oder andere Nutzung zu wählen 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 437 

 

Die Stellungnahme ist fehlerhaft.  

In Kapitel 4.4 wird die aufgeführte Aussage zum RROP nicht getroffen. Die Ab-

wägung zum RROP erfolgt in Kapitel 3.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme ist fehlerhaft. 

In Kapitel 4.4 gibt es keine Karte. Die DOW-Leitung ist in der Planzeichnung 

abgebildet.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 438 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Fachbehörden wurden beteiligt, siehe Abwägungstabellen und Verteiler-

liste.  

 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 439 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Aussage “anrechenbar auf das 2%-Ziel” wird weder in der städtebaulichen 

Begründung noch im Umweltbericht so getätigt.  

Die Flächennutzungsplanänderung trägt durch die Wahl ihrer Planungspara-

meter (u.a. Rotor-Out) dazu bei, dass die Teilflächenziele erreicht werden 

können. Die Anrechnung kann erst nach Planfeststellung und Genehmigung 

durch den Landkreis erfolgen und ist in § 5 WindBG geregelt.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Bei der Flächennutzungsplanänderung handelt es sich um einen vorbereiten-

der Bauleitplan. Er stellt die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung der Ge-

meinde dar, schafft aber noch kein direktes Baurecht (für WEA ist noch eine 

Genehmigung nach BImSchG erforderlich) und greift nicht unmittelbar in das 

Eigentum ein.  

Im vorliegenden Falle ist die Errichtung eines Bürgerwindparks beabsichtigt, 

die Flächen wurden bereits gesichert. 

Die Sicherung ist jedoch nicht Inhalt einer Flächennutzungsplanänderung.  

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 441 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Es fand eine frühzeitige Behördenbeteiligung statt, siehe Stellungnahme in 

der Abwägungstabelle, welche -ebenfalls als umweltbezogene Informationen- 

im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung ausgelegen hat.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 442 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Baustelleneinrichtung und das Anlagenlayout sind nicht Regelungsinhalt 

einer Flächennutzungsplanänderung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Nach § 4 BImSchG ist für den Bau und Betrieb von WEA eine Genehmigung 

zulässig. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens werden alle notwendigen 

Parameter von der Genehmigungsbehörde geprüft. Die FNP-Änderung muss 

zu diesen noch keine Aussagen treffen. 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 443 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Aufgrund der Nähe zum Wasserschutzgebiet wird dieses nachrichtlich in der 

Planzeichnung übernommen, jedoch befindet es sich außerhalb des Planungs-

bereichs, siehe Planzeichnung. Ebenfalls ist ein entsprechender Hinweis in der 

Legende versehen.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Eine Veröffentlichung BfN 2022, die sich mit dem Thema der getrennten Be-

handlung von Umwelt –und Plantexten beschäftigt, gibt es nicht. 

Der Umweltbericht ist Teil der Begründung. Unnötige Doppelungen zwischen 

städtebaulicher Begründung und Umweltbericht sollten vermieden werden. 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 445 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In Kapitel 4.4 findet keine Bewertung statt.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 446 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Kritik an beschriebenen Ausgleichsmaßnahmen siehe Sammelab-

wägung Pkt. 1.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird wie folgt entsprochen. 

In der Planzeichnung werden bereits die Grenze des SON-Schutzradius und 

die Pipeline abgebildet. In Kapitel 4.4 der städtebaulichen Begründung wird 

ein entsprechender Verweis ergänzt.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 447 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt und sie ist fehlerhaft.  

§ 9 NWaldLG behandelt Erstaufforstung und nennt keine Abstände. Es gibt in 

Niedersachsen keinen gesetzlich vorgeschriebenen Abstand zum Wald, daher 

werden diese auch nicht in der Planzeichnung nachrichtlich übernommen.  

In der Begründung wird in den Kapitel 3.3 und 3.12 die Vereinbarkeit von 

WEA und Wald abgewogen.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 448 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der wiederholten Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

§ 26 Abs. 3 BNatSchG nennt keine “besonderen Gründe”.  

Zum Thema Windenergieanlagen im Landschaftsschutzgebiet (LSG) siehe 

Sammelabwägung Pkt. 1.11 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 449 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Sofern im Bereich eines LSG ein Windenergiegebiet ausgewiesen ist, bedarf es 

für den Bau keiner Befreiung mehr, siehe § 26 Abs. 3 S. 1 BNatSchG. 

Eine Beteiligung der Fachbehörden hat stattgefunden.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 450 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zur maßstäblichen Beurteilung ist die Planzeichnung heranzuziehen. Die Abb. 

11 bildet den unverbindlichen Standort von WEA ab, welcher sich jedoch 

noch Änderung kann und für die FNP-Änderung nicht ausschlaggebend ist.  

Eine Textangabe von “rund 100 m zum Wasserschutzgebiet” wird weder in 

der städtebaulichen Begründung noch im Umweltbericht getroffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Bewertung des Landschaftsbildes erfolgt im Umweltbericht, Kap. 3.2.8.  

Zum Thema kumulative Wirkungen sieh Sammelabwägung Pkt. 1.14. 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 451 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

Das gesamte Plangebiet wird als Beschleunigungsgebiet für die Windenergie 

an Land ausgewiesen, zur Flächenabgrenzung siehe auch die Planzeichnung. 

Die Darstellung in einem Flächennutzungsplan bleibt so lange wirksam, bis die 

Samtgemeinde diese überplant oder aufhebt oder andere Gesetze – beispiels-

weise eine Anpassung der RED III-Richtlinien – die die Gültigkeit betreffen, in 

Kraft treten.  

In § 7 Abs. 3 WindBG heißt es: “Kommt die Bundesregierung in ihrem Bericht 

nach § 98 Absatz 4 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zu dem Ergebnis, dass 

es weiterer gesetzgeberischer Maßnahmen bedarf, um die Erreichung der Flä-

chenbeitragswerte oder die Anpassung der Flächenbeitragswerte an die Aus-

bauziele nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz in der jeweils geltenden Fas-

sung zu ermöglichen, legt sie spätestens zum 1. Juli 2025 und danach alle vier 

Jahre einen Entwurf zur Anpassung dieses Gesetzes vor.” 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 452 

 

Die Prüfinhalte der Genehmigung nach BImSchG sind nicht Regelungsinhalt 

der Flächennutzungsplanänderung. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird die schlussendliche Vereinbar-

keit mit den Schutzgebieten geprüft. Für das Vorhaben ist die Aufstellung ei-

nes Bebauungsplans nicht notwendig. 
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Der Stellungnahme wird überwiegend nicht gefolgt, zur Abwägung siehe 

oben.  
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Kapitel 4.5 Vorhaben 

 

Der Stellungnahme wird gefolgt.  

In Kapitel 1 der städtebaulichen Begründung wird der Name des Vorhabenträ-

gers eingefügt. Es ist die “Bürgerwindpark Kirchgellersen GmbH & Co. KG". 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Flächennutzungsplanänderung trifft keine Festlegungen bezüglich techni-

scher Angaben, da es sich um die vorbereitende Bauleitplanung handelt.  

Damit die Auswirkungen des geplanten Windparks ablesbar sind, werden je-

doch zu Informationszwecken unverbindliche Angaben des beabsichtigten 

Vorhabens getroffen.  

Die konkrete Bewertung des Vorhabens erfolgt auf Genehmigungsebene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Prüfung erheblicher Beeinträchtigungen auf das Landschaftsbild erfolgt 

im Radius der 15-fachen Anlagenhöhe. 

Die Anlagenhöhe wirkt sich nicht auf die Bodendenkmale im angrenzenden 

Waldgebiet aus. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Im Zuge des Planaufstellung wurden die Unterlagen weiter ausgearbeitet und 

anhand der neuen Erkenntnisse angepasst.  

Die Sichtbelastung erfolgt auf Grundlage der Plangebietsabgrenzung und 

nicht WEA. Die im Umweltbericht abgebildeten Prognosen beinhalten bereits 

die 7 Anlagen. Die Schall- und Schattenwurfprüfung erfolgt schlussendlich im 

Rahmen des BImSchG-Verfahrens. In dem vorgebrachten Einwand werden  
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Immissionen und Emissionen verwechselt. Die Immissionen legen die Richt-

werte der TA-Lärm zu Grunde. Die liegen bei den relevante Nachwerten bei 

maximal 45 dB(A) für Dorfgebiete und 40 dB(A) für allgemeine Wohngebiete. 

Der Emissionswert ist dabei irrelevant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Anlagenplanung ist nicht Bestandteil einer Flächennutzungsplanänderung, 

welche lediglich die Flächennutzung vorbereitet, aber keinen Einfluss auf die 

tatsächliche Ausnutzung dieser hat.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Bauplanung ist nicht Teil einer Flächennutzungsplanänderung.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Erschließungsplanung ist nicht Teil einer Flächennutzungsplanänderung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Umsetzungsplanung ist nicht Teil einer Flächennutzungsplanänderung. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Es wird beabsichtigt, den Strom über ein Erdstromkabel zu einem zu errich-

tenden Umspannwerk im Gewerbegebiet Reppenstedt zu führen und dann in 

das Hochspannungsnetz Lüneburg-Krümmel einzuspeisen. 

Die Anschlussplanung ist nicht Teil der Flächennutzungsplanänderung.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der nächste Winpark ist südlich der Ortslage von Südergellersen vorhanden. 

Der Abstand dieses Windparks zum Plangebiet ist > 5,0 km. Bei dieser Entfer-

nung sind kumulative Wirkungen nicht zu erwarten. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die konkreten, immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen des Vorhabens 

werden im Rahmen des BImSchG-Verfahrens geprüft. Für die Flächennut-

zungsplanänderung ergibt sich kein Handlungsbedarf.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In Kapitel 4.5 handelt es sich um keine abschließende Vorhabenbeschreibung, 

sondern es soll lediglich auf die wichtigsten Parameter (Anzahl, Lage und 

Höhe der WEA) hinweisen, um einen ersten Eindruck der Ausgestaltung durch 

die Ausweisung als Windenergiegebiet zu ermöglichen. Die im Kapitel 4.5 ge-

nannten Parameter sind unverbindlich und werden nicht durch die FNP gere-

gelt. Die abschließende Vorhabenbeschreibung wird im BImSchG-Verfahren 

vorgelegt. In der Begründung für den Flächennutzungsplan könnte auf das Ka-

pitel 4.5 verzichtet werden, ebenfalls ist eine weitere Ausarbeitung nicht er-

forderlich.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Öffentlichkeit wurde nach § 3 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 BauGB beteiligt. 

Bei der Flächennutzungsplanänderung handelt es sich um einen vorbereiten-

der Bauleitplan. Er stellt die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung der Ge-

meinde dar, schafft aber noch kein direktes Baurecht (für WEA ist noch eine 

Genehmigung nach BImSchG erforderlich) und greift nicht unmittelbar in das 

Eigentum ein.  

Im vorliegenden Falle ist die Errichtung eines Bürgerwindparks beabsichtigt, 

die Flächen wurden bereits gesichert. 

Grundstücks- und personenbezogene Informationen werden nicht veröffent-

lich und sind kein Regelungsinhalt einer Flächennutzungsplanänderung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Standorte werden durch den FNP nicht vorgegeben.  

Zum Thema Alternativen- und Variantenprüfung siehe Sammelabwägung Pkt. 

1.16. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Dies ist nicht Regelungsinhalt einer Flächennutzungsplanänderung.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Vereinbarkeit wird grundsätzlich erst auf Genehmigungsebene geprüft.  

Die ExxonMobil Production Deutschland GmbH, Betreiber der SON Vierhöfen, 

hat bereits mitgeteilt: “... eine von uns veranlasste Prüfung des Einzelfalles 

hat ergeben, dass es durch die Errichtung der beiden WEA zu keiner unzuläs-

sigen Beeinträchtigung der Messstation kommen wird." (Stellungnahme vom 

28.10.2025). 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Vereinbarkeit wird erst auf Genehmigungsebene geprüft. Die Flächen des 

FNP müssen nicht zurückgenommen werden, siehe auch oben die Abwägung 

zum Kapitel 3.10.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Prüfung erfolgt auf Genehmigungsebene, siehe auch Abwägung weiter 

oben.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die optische Umfassungswirkung wird in Kapitel 4.3 geprüft. Die Auswirkun-

gen auf das Landschaftsbild werden im Umweltbericht in Kap. 3.2.8 abgewo-

gen. Der Radius der 15-fachen Anlagenhöhe für erhebliche Beeinträchtigun-

gen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen wird in Niedersachsen 

als rechtlich anerkannter Orientierungswert durch die Arbeitshilfe des NLT 

(2018) angewendet. Eine Ausweitung des Wirkraums ist unbegründet, da die 

Höhenunterschiede im Relief der Geest östlich der Lüneburger Heide gering 

sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird z.T. gefolgt. 

Der Katalog an Minderungsmaßnahmen aus dem Umweltbericht wird in der 

Plandarstellung des FNPs ergänzt. 

Ausführliche Beschreibungen und Bewertungen zu den Schutzgütern enthält 

der Umweltbericht, die im Flächennutzungsplan nicht wiederholt werden 

müssen. 

Ein BfN-Script 640 enthält Ausführungen zum Thema NaturschutzDigital. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Ausgleichsmaßnahmen siehe Sammelabwägung Pkt. 1.9 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Klimaschutzwirksamkeit der Windenergie ist Allgemeinwissen und muss 

nicht hergeleitet werden. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Fachbehörde wurde beteiligt.  

Zum Thema Schutz des Trink- und Grundwassers siehe Sammelabwägung Pkt. 

1.12 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt und ist fehlerhaft.  

§ 9 NWaldLG schreibt keine Abstände vor.  

Zum Thema Beeinträchtigung von Wald siehe Sammelabwägung Pkt. 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die städtebauliche Begründung mit dem Kapitel 4.5 war zur Öffentlichkeitsbe-

teiligung veröffentlicht.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Angaben zur Wirtschaftlichkeit sind nicht Teil einer Flächennutzungsplanän-

derung. Es ist im Sinne des Vorhabenträgers, die wirtschaftliche Tragfähigkeit 

sicherzustellen.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Flächennutzungsplan ist verbindlich, da die Inhalte des Kapitel 4.5 jedoch 

nicht über den FNP geregelt werden und lediglich Informationscharakter ha-

ben, können diese unverbindlich sein.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Erläuterung siehe oben. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In Kapitel 3.3 wird auch der aktuelle RROP-Entwurf berücksichtigt. Die kom-

munale Windenergieplanung darf den Ausweisungen des RROPs widerspre-

chen, sofern es sich bei diesem Ziel nicht um ein Vorranggebiet für mit der 

Windenergie unvereinbare Nutzungen oder Funktionen handelt (§245e Abs. 5 

BauGB).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt 

Der FNP stellt sowohl ein Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 BauNVO also 

auch ein Beschleunigungsgebiet für die Windenergie an Land gem. § 249c 

BauGB dar. Es handelt sich dabei um ein Windenergiegebiete nach § 2 Nr. 1 

WindBG.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt, zur Abwägung siehe oben. 
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Zur Abwägung siehe oben.  
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Kapitel 5 Erschließung 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der FNP hat vorbereitenden Charakter, die Erschließung muss erst im Rah-

men der Baugenehmigung gesichert werden. Ein Flächennutzungsplan stellt 

in der Regel nur Hauptverkehrsstraßen dar. Die Darstellung von geschotterten 

Zufahrten zu einzelnen WEA ist zu detailliert und nicht notwendig. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Es handelt sich in der Regel um geschotterte Wege. Ein Flächennutzungsplan 

regelt diese Details nicht. 

 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 489 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In Kapitel 4.5 handelt es sich um keine abschließende Vorhabenbeschreibung, 

sondern es soll lediglich auf die wichtigsten Parameter (Anzahl, Lage und 

Höhe der WEA) hinweisen, um einen ersten Eindruck der Ausgestaltung durch 

die Ausweisung als Windenergiegebiet zu ermöglichen. Die im Kapitel 4.5 ge-

nannten Parameter sind unverbindlich und werden nicht durch die FNP gere-

gelt. Die abschließende Vorhabenbeschreibung wird im BImSchG-Verfahren 

vorgelegt. In der Begründung für den Flächennutzungsplan könnte auch auf 

das Kapitel 4.5 verzichtet werden, ebenfalls ist eine weitere Ausarbeitung 

nicht erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Erschließungsplanung ist nicht Teil einer Flächennutzungsplanänderung. 

Auf Genehmigungsebene wird die Erschließungen mit den Leitungsbetreibern 

abgestimmt.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zur SON auch weiter oben. Der LBEG wurde beteiligt.  

Der Bau und Betrieb der WEA und den dazugehörigen Erschließungsarbeiten 

werden auf Genehmigungsebene mit der Betreibergesellschaft abgestimmt.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Eingriffe während der Bau- und Betriebsphase werden im Baugenehmi-

gungsverfahren geregelt. Auf Flächennutzungsplanebene müssen zugunsten 

der Wasserschutzzone keine weitere Schutzabstände eingehalten werden.  

Zum Thema Schutz des Trink- und Grundwassers siehe Sammelabwägung Pkt. 

1.12. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Eine Bilanzierung der Eingriffe erfolgt erst im Genehmigungsverfahren. Auf 

FNP-Ebene reichen pauschale Angaben zur Ausgleichbarkeit aus. 
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Siehe Abwägung oben zu Thema 7. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Erschließungsplanung ist nicht Teil einer Flächennutzungsplanänderung. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Möglicherweise erforderliche Baumentnahmen werden im Rahmen der Ge-

nehmigungsplanung ermittelt und ausgeglichen. Auf Ebene des Flächennut-

zungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf.   
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Eigentums- und Nutzungsrechte werden auf Genehmigungsebene geklärt. 

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Bauplanung ist nicht Teil einer Flächennutzungsplanänderung. Mögliche 

Auflagen werden auf Genehmigungsebene getroffen. Hinsichtlich des Be-

schleunigungsgebietes für Windenergie werden bereits Regeln für Minde-

rungsmaßnahmen formuliert, welche auch die Bauphase betreffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Eine Rückführung in den Naturzustand wird nicht behauptet. Eine Bilanzie-

rung des Eingriffs erfolgt im Genehmigungsverfahren. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Gemeinde Kirchgellersen ist durch die L 216 und die K 50 an das überregi-

onale Straßennetz erschlossen.  

 Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf.  Lan-

des- und Kreisstraßen sind in der Regel ausreichend für den Transport von 

WEA-Komponenten. Wenn nicht, müssen leichtere Komponenten verwendet 

werden. Schwerlasttransporte durchlaufen ein Genehmigungsverfahren. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Anlieferungsphase ist nicht Teil einer Flächennutzungsplanänderung.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Bau- und Anlieferungsphase sind nicht Teil einer Flächennutzungsplanän-

derungen. Die notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen werden auf Ge-

nehmigungsebene geprüft. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Bau- und Anlieferungsphase sind nicht Teil einer Flächennutzungsplanän-

derungen. Ggf. notwendige Schutzauflagen werden auf Genehmigungsebene 

geprüft. 

Aufgrund der Ausweisung als Beschleunigungsgebietes werden im FNP auf 

der Grundlage des Umweltberichts bereits Regeln für Minderungsmaßnah-

men getroffen, welche auch auf die spätere Bauausführung betreffen.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Erschließungsplanung wird auf Genehmigungsebene geprüft und mit den 

Leitungsbetreibern und Fachbehörden abgestimmt.  

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Beweissicherung für mögliche Schäden an Straßen und Gebäuden sind 

nicht Teil einer Flächennutzungsplanänderung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

 Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf. 

Schwerlasttransporte müssen genehmigt werden , die Verursacher sind daher 

zu ermitteln. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In Kapitel 5 wird erläutert: “Zur Erschließung der einzelnen vorgesehenen 

Windenergieanlagen werden üblicherweise ... ". Die konkrete Erschließungs-

planung erfolgt auf Genehmigungsebene und ist nicht Teil einer Flächennut-

zungsplanänderung.  
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Erschließungsplanung ist nicht Teil einer Flächennutzungsplanänderung. 

Die nächsten Windbauvorhaben sind rund 3 km entfernt und die Umsetzung 

noch zeitlich ungewiss, eine unzumutbare Überschneidung des Bauverkehrs 

ist unwahrscheinlich.   
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Erschließungsplanung ist nicht Teil einer Flächennutzungsplanänderung. 

 

 

 

 

 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Erschließungsplanung ist nicht Teil einer Flächennutzungsplanänderung. 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 508 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme kann nicht nachvollzogen werden. 

In Kapitel 5 werden keine widersprüchlichen Aussagen zum Umweltbericht 

getroffen.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 509 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Baustelleneinrichtung ist nicht Teil einer Flächennutzungsplanänderung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Bedenken zu Brand und Havarie-Fall siehe Sammelabwägung Pkt. 

4.2 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Handlungsbedarf. 

Zum Thema Schutz des Trink- und Grundwassers siehe Sammelabwägung Pkt. 

1.12 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Regelung der Finanzierung und Kostenübernahme ist kein Teil einer Flä-

chennutzungsplanänderung.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 512 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Delegierung von Prüfinhalten auf die Genehmigungsebene ist zulässig. Bei 

einer Flächennutzungsplanänderung handelt es sich um einen vorbereitenden 

Bauleitplan. Lediglich die grundsätzliche Umsetzbarkeit des Planungsziels 

(Schaffung eines Windparks) muss absehbar sein. Dies ist der Fall (siehe Prü-

fung in den Kapiteln 3 und 4 sowie Umweltbericht).  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 513 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt, zur Abwägung siehe oben.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 514 

 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 515 

 

 

Zur Abwägung siehe oben.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 516 
 

Kapitel 6 Ver- und Entsorgung 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Gegebenenfalls erforderliche wasserrechtliche Genehmigungen werden auf 

der Vorhabenebene geregelt. 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 517 
 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

In Kapitel 6 heißt es: “Die Oberflächenentwässerung bei Standorten für Wind-

energieanlagen erfolgt wie bisher durch Versickerung auf den jeweiligen 

Grundstücksflächen. Aufgrund des geringen Flächenbedarfs der baulichen An-

lagen sind keine wesentlichen Auswirkungen auf die Oberflächenentwässe-

rung zu erwarten. Dauerhafte Zuwegungen von den öffentlichen Verkehrswe-

gen zu den Windenergieanlangen sollen in Form von geschotterten Wegen mit 

wassergebundener, unversiegelter Decke ausgeführt werden, so dass auch 

hier eine gewisse Versickerung des Niederschlagwassers erfolgen wird.  

Eine Schmutzwasser- und Müllbeseitigung ist nicht erforderlich.  

Es wird beabsichtigt, den Strom über ein Erdstromkabel zu einem zu errichten-

den Umspannwerk im Gewerbegebiet Reppenstedt zu führen und dann in das 

Hochspannungsnetz Lüneburg-Krümmel einzuspeisen.” 

Ein Wiederspruch zu den Aussagen im Umweltbericht besteht nicht.  

 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 518 
 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Für die dauerhaften Zufahrten werden die vorhandenen Wege genutzt und 

für die Anfahrt zu den Anlagen werden wassergebundene Wege hergestellt. 

Dabei kann es sich um Schotterwege handelt. Ein Ausgleich der Flächenversie-

gelung sowie die konkrete Bauplanung erfolgen im Genehmigungsverfahren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Gegebenenfalls erforderliche Berechnungen werden auf der Vorhabenebene 

geprüft.  

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 519 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der wiederholten Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Auswirkungen auf das Wasserschutzgebiet siehe Abwägung der 

Stellungnahme zu Kapitel 3.9.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 520 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der wiederholten Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Materialabrieb und Schadstoffe siehe Sammelabwägung Pkt. 2.9 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 521 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Bauphase ist nicht Teil einer Flächennutzungsplanänderung.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 522 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Regelungen zum Betrieb, zur Wartung und zum Rückbau etc. sind nicht Teil 

einer Flächennutzungsplanänderung. 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 523 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Netzanschluss wird in nachgelagerte Verfahren geregelt.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 524 
 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Netzanschluss wird in nachgelagerte Verfahren geregelt. 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 525 
 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die konkrete Bauausführung wird in nachgelagerte Verfahren geregelt. 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 526 
 

 

 

Der wiederholten Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Das Bauvorhaben wird mit den Leitungsbetreibern im Rahmen des Genehmi-

gungsverfahrens abgestimmt.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 527 
 

 

Der wiederholten Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Das Bauvorhaben wird hinsichtlich der Auswirkungen auf Wasser/Boden im 

Rahmen des Genehmigungsverfahrens geprüft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die konkrete Bauausführung wird in nachgelagerte Verfahren geregelt. 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 528 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die konkrete Ver- und Entsorgung ist abhängig vom Bauvorhaben und daher 

nicht Teil der Flächennutzungsplanänderung.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 529 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Ausgleich sowie die konkrete Bauplanung erfolgen im Genehmigungsver-

fahren. 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Netzanschluss wird in nachgelagerte Verfahren geregelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 531 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Auswirkungen des konkreten Vorhabens wird in nachgelagerte Verfahren 

geregelt. 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 532 
 

 

 

 

Der wiederholten Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Veränderung mikroklimatischer Bedingungen siehe Sammelab-

wägung Pkt. 1.13 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 533 
 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt, zur Abwägung siehe oben.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 534 
 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 535 
 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 536 
 

Kapitel 7 Umweltbericht 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Umweltbericht prüft die Vereinbarkeit mit dem Naturschutz, soweit sich 

diese durch den Planungsinhalt der Flächennutzungsplanänderung ergeben. 

Die detaillierte Auseinandersetzung kann erst auf Genehmigungsebene erfol-

gen.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 537 
 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die zusammenfassende Erklärung wird den Planunterlagen nach Beschluss 

beigefügt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Umweltbericht ist Teil der Begründung, Verweise sind erlaubt.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 538 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Umweltbericht ist ebenfalls Teil der Begründung. 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 539 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Umweltbericht ist ebenfalls Teil der Begründung, eine Wiedergabe der 

Umweltauswirkungen im städtebaulichen Teil ist nicht erforderlich.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 540 
 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die UNB wurde beteiligt. Die Festlegung der Kompensation erfolgt auf Geneh-

migungsebene. Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Hand-

lungsbedarf.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 541 
 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Festlegung der Kompensation erfolgt auf Genehmigungsebene. Aufgrund 

des Beschleunigungsgebietes werden im FNP lediglich bereits Regeln für Min-

derungsmaßnahmen benannt.  Auf Ebene des Flächennutzungsplans ergibt 

sich kein Handlungsbedarf. 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 542 
 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Bilanzierung ist abhängig von den konkreten WEA-Standorten, - Typen 

und -Höhen sowie der dazugehören Erschließung und kann daher von Natur 

aus nicht Teil einer Flächennutzungsplanung sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der wiederholten Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zur Kumulation siehe oben.  

Die B 216 und die nördlich von Dachtmissen verlaufenden Freileitung, die von 

Kirchgellersen und Westergellersen aus nicht sichtbar sind, befinden sich au-

ßerhalb des Wirkbereich des geplanten Windparks.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 543 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Klimaschutzwirksamkeit der Windenergie ist Allgemeinwissen und muss 

nicht hergeleitet werden. Zum Klimaschutzkonzept siehe auch Abwägung zur 

Stellungnahme, Kapitel 3.1, Thema 16. 

 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 544 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Es sind keine widersprüchlichen Angaben vorhanden.  

 

 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 545 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Planungen des LROP, RROP etc. werden in dem Kapitel 3 abgewogen.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 546 
 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die UNB, Teil des Landkreises, wurde beteiligt (siehe Stellungnahme in der 

Abwägungstabelle sowie Verteilerliste).  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 547 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Hier werden unterschiedliche Themen vermischt. In Kapitel 8 und § 4 WindBG 

geht es um die Flächenanrechenbarkeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Zielrichtung der Einwendung bleibt unklar. 

Der Umweltbericht befasst sich mit den Bestandteilen der Anlage 1 (zu § 2 

Absatz 4 und den §§ 2a und 4c) des BauGB. In Tabelle 11 im Umweltbericht 

werden ebenfalls die Auswirkungen die Schutzguter matrixhaft gegenüberge-

stellt.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 548 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die konkrete Festlegung von Maßnahmen des Monitorings werden im nach-

folgenden Genehmigungsverfahren festgelegt.  

 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 549 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt, zur Abwägung siehe oben.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 550 
 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 551 
 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 552 
 

Kapitel 8 Flächen und Kosten 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Auf Flächennutzungsplanebene wird lediglich ein “Sonstiges Sondergebiete” 

sowie deckungsgleiches Beschleunigungsgebiet dargestellt und bilanziert.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 553 
 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Anlage- und Erschließungsplanung ist nicht Teil einer Flächennutzungs-

planänderung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme ist fehlerhaft. 

Der Umweltbericht enthält keine Aussagen zu 52,1 ha.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 554 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der FNP stellt sowohl ein Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 BauNVO also 

auch ein Beschleunigungsgebiet für die Windenergie an Land gem. § 249c 

BauGB dar, siehe auch Kapitel 4.4 der städtebaulichen Begründung sowie 

Planzeichnung. 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 555 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die tatsächliche Betroffenheit wird in der Genehmigungsplanung geprüft.  

Die Anrechenbarkeit bezieht sich nur auf die Gebietsfläche, nicht auf die von 

den Rotoren überstrichene Bereiche (siehe auch § 4 Abs. 3 WindBG).  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der wiederholten Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Kompensation wird im nachgelagerten Genehmigungsverfahren festge-

legt und ist nicht Teil einer Flächennutzungsplanänderung.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 557 
 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

Bei der Flächennutzungsplanänderung handelt es sich um einen vorbereiten-

der Bauleitplan. Er stellt die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung der Ge-

meinde dar, schafft aber noch kein direktes Baurecht (für WEA ist noch eine 

Genehmigung nach BImSchG erforderlich) und greift nicht unmittelbar in das 

Eigentum ein.  

Im vorliegenden Falle ist die Errichtung eines Bürgerwindparks beabsichtigt.  

Zum Thema Interessenkonflikt und Profitinteresse siehe Sammelabwägung 

Pkt. 5.1 

Zum Thema Bedenken wegen privatwirtschaftlicher Interessen siehe Sammel-

abwägung Pkt. 5.2 

 

 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 558 

 

 

 

Die Stellungnahme ist fehlerhaft. 

In der städtebaulichen Begründung, Kapitel 8 heißt es: “Für diese Flächennut-

zungsplanänderung entstehen der Samtgemeinde Gellersen keine Kosten.” 

Die (Mit-)arbeit der Verwaltung umfasst deren tägliches Geschäft, (Mehr-

)kosten entstehen dadurch nicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Interessenkonflikt und Profitinteresse siehe Sammelabwägung 

Pkt. 5.1 

Zum Thema Bedenken wegen privatwirtschaftlicher Interessen siehe Sammel-

abwägung Pkt. 5.2 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Kostenübernahmeverträge sind nicht Teil einer Flächennutzungsplanände-

rung.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Diese Verträge sind nicht Teil einer Flächennutzungsplanänderung. 

Zum Thema Interessenkonflikt und Profitinteresse siehe Sammelabwägung 

Pkt. 5.1 

 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Ausbau von erneuerbaren Energien liegt im überragenden öffentlichen 

Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit (§ 2 EEG).  

Zum Thema Bedenken wegen privatwirtschaftlicher Interessen siehe Sammel-

abwägung Pkt. 5.2 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 562 
 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Finanzierungsabschätzungen sind nicht Teil einer Flächennutzungsplanände-

rung.  

Zum Thema Interessenkonflikt und Profitinteresse siehe Sammelabwägung 

Pkt. 5.1 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 563 
 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Diese Verträge sind nicht Teil einer Flächennutzungsplanänderung. 

Zum Thema Interessenkonflikt und Profitinteresse siehe Sammelabwägung 

Pkt. 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Überprüfung (Kapitel 3 und 4) hat ergeben, dass sich die Flächen grund-

sätzlich für WEA eignen. Ebenso ist das Rotor-Out-Kriterium erfüllt. die 55. 

FNP-Änderung der Samtgemeinde Gellersen kann daher zum Flächenziel des 

LK Lüneburgs beitragen.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der wiederholten Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Zum Thema Alternativen- und Variantenprüfung siehe Sammelabwägung Pkt. 

1.16. 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Prüfung erfolgt in den Kapitel 3.1, 3.2 und 3.2 der städtebaulichen Be-

gründung.  



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 566 
 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt, zur Abwägung siehe oben. 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 567 
 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 568 
 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 569 
 

Fazit gesamt - Begründung Teil I (Städtebau) im Gesamtkontext 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Flächennutzungsplan stellt gemäß § 1 Abs. 2 BauGB eine vorbereitende 

Bauleitplanung dar. Diese Flächennutzungsplanänderung stellt lediglich eine 

Fläche für Windenergieanlagen (WEA) bereit und muss lediglich beurteilen, 

ob in der dargestellten Fläche grundsätzlich WEA möglich sind. Dies ist der 

Fall. 

Die Auswirkungen konkreter WEA (Bauhöhen, Abstände, Schall- und Schat-

tenwurf, Infraschall, baubedingte Auswirkungen auf Boden/Wasser u.a.) sind 

nicht Gegenstand eines Flächennutzungsplans. Die Zulässigkeit wird im nach-

folgenden Genehmigungsverfahren nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(BImSchG-Verfahren) beurteilt. 

Der überwiegende Teil der Stellungnahmen fordert für die Prüfungen auf Aus-

wirkungen auf die Umwelt, die im Rahmen der FNP-Änderung nicht dem 

Maßstab entspricht. 

Zur Abwägung der einzelnen Themen siehe oben.  

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 570 
 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 571 
 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 572 
 

 



Stellungnahmen - Private Abwägungsvorschlag 
 

55. FNP-Änderung „Windpark Kirchgellersen“ 573 

 

 

 


